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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Bürgerrecht

In Ausführung der im Vorjahr überwiesenen Motion Portmann (cvp, GR) (89.635) legte
der Bundesrat im Oktober seine Botschaft über die erleichterte Einbürgerung junger
Ausländer vor. Er schlug darin einen neuen Verfassungsartikel vor, der festhält, dass der
Bund die Einbürgerung junger, in der Schweiz aufgewachsener Ausländer erleichtert.
Erschwerende Erfordernisse in Bezug auf Wohnsitzdauer in der
Einbürgerungsgemeinde sowie prohibitive kantonale und kommunale
Einbürgerungstaxen wären damit nicht mehr möglich. In einigen Kantonen und
Gemeinden sind derartige Erleichterungen bereits in Kraft oder in Vorbereitung (u.a.
GE, VD und ZH). 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.1992
HANS HIRTER

Strafrecht

Der Bundesrat gab den Kantonen Basel-Land, Basel-Stadt, Bern, Genf, Tessin und
Waadt die Erlaubnis, vom Herbst an Versuche mit dem elektronisch überwachten
Strafvollzug zu beginnen. Dabei werden Personen, die zu einer kürzeren Freiheitsstrafe
verurteilt worden sind, mit einem am Fuss- oder Handgelenk befestigten Sender
überwacht und können ihre Strafe zu Hause oder an einem anderen zugewiesenen Ort
(z.B. gemeinnütziger Arbeitsplatz) absitzen. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.08.1999
HANS HIRTER

Datenschutz und Statistik

Bei der Regelung des Datenschutzes im Bereich der Bundesstrafrechtspflege und des
Datenaustausches mit den Kantonen und dem Ausland übernahm der Nationalrat die
meisten Beschlüsse des Ständerates aus dem Vorjahr. Die Sozialdemokraten kämpften
dabei zusammen mit den Grünen vergeblich gegen die rechtlichen Anderungen im
Bereich des Datenaustausches und die Schaffung von Gesetzesgrundlagen für das
computerisierte Fahndungssystem RIPOL. Immerhin wurde auf Antrag von Leuenberger
(sp, ZH) ein zusätzlicher Persönlichkeitsschutz eingebaut. Betroffene Personen sollen –
nach Abschluss der Ermittlungen – nicht nur dann informiert werden, wenn es zu einer
formellen richterlichen Voruntersuchung kommt, sondern in der Regel auch dann,
wenn die vorangehende polizeiliche Fahndung ohne Eröffnung einer Voruntersuchung
eingestellt wird. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.12.1991
HANS HIRTER

In der Differenzbereinigung strich der Ständerat die von der grossen Kammer
geschaffene Möglichkeit, weiterhin eine herkömmliche Identitätskarte ohne Chip zu
beziehen und diese von den Gemeinden ausstellen zu lassen. Begründet wurde diese
Streichung mit dem Protest der Kantone gegen diese für sie kompliziertere Lösung, die
zudem in ihre verfassungsmässig garantierte Autonomie bei der Organisation ihrer
Verwaltung eingreift. Gegen den Widerstand der Linken schloss sich der Nationalrat
diesem Entscheid an. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.06.2008
HANS HIRTER
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Innere Sicherheit

Der föderalistische Charakter des Justizsystems, welches dem Bund nur bei wenigen
Delikten (im wesentlichen Drogenhandel, Geldfälschung und Sprengstoffanschläge)
eigene Ermittlungsbefugnisse zugesteht, erweist sich oft als Hindernis für eine
wirksame Bekämpfung des organisierten Verbrechens. Bundesrat Koller gab deshalb im
Frühjahr eine Teilrevision des Strafgesetzbuchs in die Vernehmlassung, welche der
Bundesanwaltschaft bei kantons- oder grenzübergreifenden sowie bei komplizierten
Fällen mehr Kompetenzen bei der Ermittlung einräumen möchte. Dieser Vorschlag
wurde mehrheitlich als zu wenig weit gehend beurteilt. Unbestritten war die Kompetenz
der Bundesbehörden, namentlich in den Bereichen der Geldwäscherei und des
organisierten Verbrechens Voruntersuchungen durchzuführen. Als ineffizient und zu
kompliziert wurde hingegen kritisiert, dass danach die gerichtliche Untersuchung
wieder an die Kantone delegiert würde, und nicht die Bundesanwaltschaft die Anklage
vor den Gerichten vertreten kann. Die Konferenz der Strafverfolgungsbehörden der
Schweiz schlug vor, die Bundesanwaltschaft zu einer Untersuchungsbehörde für
bedeutende und grenzüberschreitende Verbrechen auszubauen und sie als Anklägerin
vor einem neuzuschaffenden erstinstanzlichen Bundesstrafgericht antreten zu lassen.
Als längerfristige Lösung wurde diese Idee auch von der Konferenz der kantonalen
Justiz- und Polizeidirektoren unterstützt. Kurzfristig möchten diese, dass die
Bundesanwaltschaft in aussergewöhnlichen Fällen subsidiäre Ermittlungskompetenz
erhält und vor den kantonalen Gerichten als Anklägerin auftreten darf. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.11.1996
HANS HIRTER

Ende Januar legte der Bundesrat dem Parlament die Botschaft für die Schaffung von
zusätzlichen Bundeskompetenzen bei der Ermittlung gegen das organisierte
Verbrechen und die Wirtschaftskriminalität vor. Er begründete diese Vorlage mit dem
Umstand, dass diese Tatbestände oft sehr komplex sind und in der Regel auch die
Kantons- und Landesgrenzen überschreiten. Es sei deshalb notwendig, die
Ermittlungen in diesen Fällen effizienter zu koordinieren und namentlich die kleinen
Kantone, deren Strafverfolgungsbehörden oft an Kapazitätsschranken stiessen, zu
entlasten. Als wichtigste Neuerung schlug der Bundesrat vor, dass die
Bundesanwaltschaft in den genannten Bereichen unter bestimmten Umständen (d.h.
bei landes- oder kantonsüberschreitenden oder sehr komplexen Fällen) selbst ein
Ermittlungsverfahren eröffnen kann. Mit dieser Eröffnung des Ermittlungsverfahrens ist
nach dem neuen Art. 340bis StGB die Bundesgerichtsbarkeit begründet, und die
Bundesbehörden führen auch die Untersuchung durch. Um diese neuen Aufgaben zu
erfüllen, sollen in der Bundesanwaltschaft sukzessive 74 neue Stellen geschaffen
werden. Nach abgeschlossenen Ermittlungen kann dann gemäss Vorschlag des
Bundesrates die Beurteilung an das nach den üblichen Gerichtsstandbestimmungen
zuständige kantonale Gericht delegiert werden. Die Anklage würde allerdings, wie dies
anlässlich der Vernehmlassung von den Kantonen verlangt worden war, von der
Bundesanwaltschaft vertreten.
Da die Bundesbehörden damit wesentlich weiter gehende Kompetenzen erhalten als
heute, sollen nach Ansicht des Bundesrates auch die Rechte der Beschuldigten und
ihrer Verteidiger in diesem Verfahren ausgebaut und an die Standards der
Voruntersuchung nach Bundesstrafrecht und der kantonalen Prozessordnungen
angeglichen werden. Gleichzeitig soll im Rahmen dieses Gesetzgebungspaketes auch
die Aufsicht über die Bundesanwaltschaft verbessert werden und ihre Trennung von
der präventiven Polizei klarer zum Ausdruck kommen. Mit diesen Massnahmen könnten
die unbestrittenen Elemente der 1993 heftig kritisierten Vorschläge des Bundesrates für
eine Entflechtung der Bundespolizei und der Bundesanwaltschaft und die
Ausgestaltung letzterer als völlig unabhängige Staatsanwaltschaft verwirklicht werden.
Die Bundesanwältin soll zwar weiterhin vom Bundesrat gewählt werden und diesem
administrativ unterstehen, und sie soll auch weiterhin den Vorsteher des EJPD über
wichtige Ermittlungen informieren. Die Aufsicht würde aber in Anbetracht der
zusätzlichen strafprozessualen Funktionen grundsätzlich von einer richterlichen
Behörde (konkret von der Anklagekammer des Bundesgerichts) ausgeübt werden. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.01.1998
HANS HIRTER
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Kriminalität

Der Ständerat stimmte in der Dezembersession den Anträgen des Bundesrats
weitgehend zu. Einen Antrag Morniroli (lega, TI) auf Schaffung einer
«Kronzeugenregelung» lehnte er deutlich ab. Der Nationalrat überwies ferner ein
Postulat der CVP-Fraktion (Po. 93.3347), worin namentlich Mittel und Personal für eine
Verbesserung der Koordination zwischen den Organen des Bundes, der Kantone und
des Auslands im Kampf gegen das organisierte Verbrechen sowie Rechtsgrundlagen für
die verdeckte Fahndung gefordert werden. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.1993
HANS HIRTER

Polizei

Für die Organisation und Finanzierung von grenznahen Kooperationszentren für Polizei
und Zoll können seit dem 1. August 2014 Vereinbarungen zwischen den Kantonen und
dem Bund abgeschlossen werden. Der Bundesrat beschloss, das in der
Frühjahrssession 2014 verabschiedete revidierte Bundesgesetz über die
kriminalpolizeilichen Zentralstellen des Bundes und gemeinsame Zentren für Polizei-
und Zollzusammenarbeit mit anderen Staaten (ZentG) noch im August 2014 in Kraft zu
setzen. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.04.2014
NADJA ACKERMANN

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Organisation

Das Parlament stimmte der Revision des Publikationsgesetzes ohne nennenswerte
Änderungen gegenüber dem Regierungsentwurf zu. Dieses regelt die amtlichen
Veröffentlichungen und Sammlungen des Bundes (Bundesblatt, Amtliche und
Systematische Sammlung). Ein kleines föderalistisch gefärbtes Intermezzo ergab sich
insofern, als der Ständerat auf Antrag Stähelin (cvp, TG) beschloss, die
Kantonsverfassungen weiterhin in die Systematische Sammlung aufzunehmen. Die
Begründung für seinen Antrag lautete, dass damit die grosse Bedeutung der
Kantonsverfassungen für den Bundesstaat zum Ausdruck gebracht werde. Der
Nationalrat teilte diese Meinung. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2004
HANS HIRTER

Organisation der Bundesrechtspflege

Gegen Jahresende beantragte der Bundesrat dem Parlament die Schaffung eines
eidgenössischen Patentgerichtes. Dieses würde anstelle der kantonalen Gerichte
erstinstanzlich über alle patentrechtlichen Streitigkeiten entscheiden. Rekursinstanz
bliebe das Bundesgericht. Der Bundesrat begründete die angestrebte Zentralisierung
mit den sehr hohen und infolge des technologischen Fortschritts noch weiter
ansteigenden fachlichen Anforderungen an die Richter und Richterinnen in diesem
Bereich. Die kantonalen Gerichte seien, auch wegen der in vielen Kantonen sehr
geringen Zahl von zu beurteilenden Fällen, nicht mehr in der Lage, die nötigen
juristischen und vor allem technischen Kenntnisse zu erwerben und auf dem neuesten
Stand zu halten. In der Vernehmlassung war diese Neuerung auch von fast allen
Kantonen und von den interessierten Berufsorganisationen begrüsst worden. Einzig
Appenzell-Innerrhoden sprach sich aus föderalistischen Gründen dagegen aus. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.12.2007
HANS HIRTER

Föderativer Aufbau
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Beziehungen zwischen Bund und Kantonen

Der Bundesrat legte am 25. Mai das zweite Paket von Massnahmen zur Neuverteilung
der Aufgaben zwischen Bund und Kantonen vor. Seiner Ansicht nach setzt dieses Paket
den vorläufigen Schlusspunkt hinter die anfangs der siebziger Jahre gestarteten
Bestrebungen für eine grundsätzliche Überprüfung und Neuordnung   der
föderalistischen Aufgabenteilung. In Erfüllung einer 1973 überwiesenen Motion Binder
(cvp, AG) hatte das EJPD 1978 nach diversen Vorarbeiten eine Expertenkommission
eingesetzt; gleichzeitig hatte der Bundesrat die Kantone zur Bildung eines ständigen
Kontaktgremiums auf Regierungsebene eingeladen. Bei allen Bekenntnissen zum
Föderalismus zeigte sich in der Folge, dass eine konsequente Entflechtung der
Zuständigkeiten und der finanziellen Verantwortung auf grosse politische Hindernisse
stiess. Zum einen protestierten die Kantone gegen die Absicht des Bundesrates, mit der
Abtretung gewisser Aufgaben an die Kantone zugleich auch seinen Haushalt zu
entlasten. Zum andern bestanden in der politischen Linken Zweifel am Willen und an
der Fähigkeit der Kantone, die vom Bundesstaat abzutretenden Aufgaben im sozialen
Bereich und im Bildungswesen vollumfänglich zu übernehmen. Dieses Misstrauen
manifestierte sich namentlich in der Rückweisung der Kantonalisierung der Stipendien
durch den Souverän. Das 1981 von der Regierung vorgelegte erste Massnahmenpaket
wurde bis 1985 unter anderem mit verschiedenen Volksabstimmungen bereinigt
verschiedenen Volksabstimmungen bereinigt und in den folgenden Jahren in Kraft
gesetzt. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.05.1988
HANS HIRTER

Die mit dem ersten Paket gemachten Erfahrungen und die Kritiken anlässlich des
Vernehmlassungsverfahrens führten dazu, dass das zweite Massnahmenpaket noch
magerer ausfiel als das erste. Da der Bundesrat auf einige von der Expertenkommission
vorgeschlagene Massnahmen verzichtet hatte (z.B. in den Bereichen Berufsbildung und
Denkmalpflege) und er die Aufgabenentflechtung in den Bereichen Landwirtschaft,
Gewässerschutz und Forstwirtschaft in die laufenden Revisionen der entsprechenden
Gesetze integrierte, reduzierte sich die Anzahl der betroffenen Gebiete von
ursprünglich 14 auf 7. Es handelt sich dabei um die Hochschulförderung, die
Beschaffung von Schulwandkarten, die Invalidenversicherung, den Wasserbau, die
Fischerei, den Strassenverkehr und die militärische Landesverteidigung. Die
angestrebten Neuerungen beschränken sich weitgehend auf administrative und
organisatorische Belange. Da der Bundesrat mit dem zweiten Paket keine
finanzpolitischen Ziele mehr verfolgt, ergibt sich aus den vorgeschlagenen Massnahmen
lediglich eine geringfügige Mehrbelastung der Kantone von CHF 8 Mio. Am meisten ins
Gewicht fällt dabei mit   CHF 3.5 Mio. der Verzicht auf die Ausrichtung von
Bundesbeiträgen für Wasserbauten an finanzstarke Kantone. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.05.1988
HANS HIRTER

Die vorberatende Kommission des Ständerats konnte bis Ende Jahr drei der sieben
Gesetzesrevisionen des zweiten Massnahmenpakets abschliessend und in
zustimmendem Sinn behandeln (Fischerei, Wasserbau und Schulwandkarten). Beim
Wasserbaugesetz strich sie allerdings den vorgeschlagenen Verzicht auf die Ausrichtung
von Bundesbeiträgen an finanzstarke Kantone. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.11.1988
HANS HIRTER

Die Landesregierung beantragte in diesem zweiten Paket zudem eine Revision des
Bundesgesetzes über die Genehmigung kantonaler Erlasse durch den Bund. Dieses an
sich unbestrittene Aufsichtsrecht des Bundes soll gestrafft und auf das absolut
Notwendige beschränkt werden. Auf Wunsch der Kantone entschloss sich das
Parlament zu einer beschleunigten Behandlung dieser Vorlage. Der Ständerat nahm
daran einige Detailkorrekturen vor und stimmte ihr oppositionslos zu. 14

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1988
HANS HIRTER

Der Ständerat behandelte als Erstrat die – nach dem Vorziehen des oben erwähnten
Beschlusses und der Separatbehandlung des Hochschulförderungsgesetzes –
verbleibenden sechs Erlasse des zweiten Massnahmenpakets zur
Aufgabenneuverteilung. In diesem Paket bringt allerdings lediglich die Totalrevision des
Fischereigesetzes eine echte Neuordnung der Kompetenz und Aufgabenteilung
zwischen dem Bund und den Gliedstaaten. Die Beschlüsse über die Erstellung einer
Schulwandkarte der Schweiz und über minime Anderungen der Strassen resp. der
Militärgesetzgebung fanden in der vom Bundesrat beantragten Form Zustimmung. Der
Beschluss über die Bildung von kantonalen Invalidenversicherungsstellen sowie

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.06.1989
HANS HIRTER
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derjenige über eine Totalrevision des Fischereigesetzes wurden mit einigen kleinen
Anderungen ebenfalls gutgeheissen. Eine wesentliche Modifikation ergab sich hingegen
bei der Neufassung des Wasserbaugesetzes (bisher Wasserpolizeigesetz genannt). Hier
lehnte der Rat mit Stichentscheid des Präsidenten den Antrag des Bundesrates ab, den
finanzstarken Kantonen in, Zukunft keine Beiträge an Wasserbauten auszurichten. 15

Das zum 2. Massnahmenpaket gehörende, aber auf Wunsch der Kantone beschleunigt
behandelte Bundesgesetz über die Genehmigung kantonaler Gesetze durch den Bund
fand im Berichtsjahr auch die Zustimmung des Nationalrats, der die im Vorjahr vom
Ständerat vorgenommenen Detailkorrekturen übernahm. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.12.1989
HANS HIRTER

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession als Zweitrat mit dem zweiten
Massnahmenpaket zur Aufgabenteilung zwischen dem Bund und den Kantonen. Nach
dem früheren Beschluss, dessen wichtigsten Teil, die Revision des
Hochschulförderungsgesetzes, separat zu behandeln, beschränkte sich die ursprünglich
als Wiederbelebung des Föderalismus konzipierte Vorlage auf einige administrative
Vereinfachungen.
Die sechs Erlasse waren denn auch nur in einigen Details umstritten. Eine wesentliche
Differenz zum Ständerat ergab sich einzig bei der Neufassung des Wasserbaugesetzes,
wo sich die Volkskammer der bundesrätlichen Version anschloss, wonach an
finanzstarke Kantone keine Bundesbeiträge mehr ausgerichtet werden sollen. Kleinere
Abweichungen zu den Beschlüssen des Ständerats schuf die Volkskammer zudem bei
den Bundesgesetzen über die Invalidenversicherung und über die Fischerei. 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.1990
HANS HIRTER

Die noch bestehenden Differenzen beim zweiten Massnahmenpaket zur
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen konnten im Berichtsjahr ausgeräumt
werden. Beim Wasserbaugesetz beharrte der Ständerat auf seinem Entscheid, dass bei
Hochwasserschutzbauten auch die finanzstarken Kantone subventionsberechtigt sein
sollen, worauf der Nationalrat nachgab. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.06.1991
HANS HIRTER

Der Bundesrat nahm im Mai Kenntnis vom Vorentwurf für ein Gesetz, das den
Kantonen Mitwirkungsrechte in der Aussenpolitik einräumen soll. Die Vorarbeiten
dazu waren im Vorjahr von einer aus Kantons- und Bundesvertretern paritätisch
zusammengesetzten Gruppe geleistet worden. Er beauftragte das EDA, einen Entwurf
zuhanden der Vernehmlassung auszuarbeiten. Auf die Forderung der KdK (Konferenz
der Kantonsregierungen), mit ihr eine formelle Vereinbarung über die sofortige
Anwendung der im Gesetz vorgesehenen Regeln abzuschliessen, trat der Bundesrat
aber nicht ein. In der Praxis wurden die Regeln jedoch ab dem 1. September auch ohne
Vorliegen einer solchen Vereinbarung angewendet. 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.05.1996
HANS HIRTER

Der Bundesrat veröffentlichte im Dezember seine Botschaft zu einem neuen
"Bundesgesetz über die Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik des Bundes". In
der vorher durchgeführten Vernehmlassung hatten sich die Kantone, welche an der
Ausarbeitung des Entwurfs beteiligt gewesen waren, durchwegs positiv geäussert.
Grundsätzliche Kritik war jedoch von der SP gekommen, welche eine
Kompetenzverschiebung in der Aussenpolitik zulasten des Bundes und damit eine
Beeinträchtigung der Handlungsfähigkeit namentlich auch in der Frage der
europäischen Integration befürchtete. Andere Kritiker sahen keine Notwendigkeit für
ein spezielles Gesetz, da die darin enthaltenen Regeln in der Praxis seit Herbst 1996
ohnehin angewendet werden. Der Entwurf des Bundesrates hält fest, dass die Kantone
namentlich dort an der Aussenpolitik des Bundes mitwirken dürfen, wo durch den
Abschluss internationaler Verträge ihre durch die Verfassung garantierten
Kompetenzen oder ihre Rolle als Vollzugsorgan berührt werden. In diesen Bereichen hat
der Bund gemäss dem Gesetzesentwurf die Kantone rechtzeitig und umfassend über
seine Vorhaben zu informieren und sie bereits in der Vorbereitungsphase von bi- oder
multilateralen Verhandlungen anzuhören. Namentlich dann, wenn ein aussenpolitisches
Vorhaben die verfassungsmässigen Kompetenzen der Kantone tangieren kann, haben
die Kantone bei der Vorbereitung der Verhandlungsmandate ein Mitspracherecht, und
sie sollen in der Regel auch während den Verhandlungen angehört werden. Umgekehrt
werden die Kantone verpflichtet, die erhaltenen Informationen vertraulich zu

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1997
HANS HIRTER
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behandeln und die Umsetzung von internationalem Recht, soweit diese in ihre
Kompetenz fällt, ohne Verzug vorzunehmen. Der schlanke Gesetzesentwurf, der nur
gerade neun Artikel zählt, schafft selbst noch keine neuen Organe, sondern überlässt
die konkrete Ausgestaltung der Modalitäten dieser Mitsprache einer zwischen Bund und
Kantonen abzuschliessenden Vereinbarung. 20

Der Ständerat befasste sich als Erstrat mit dem neuen Bundesgesetz über die
Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik des Bundes. Eine aus Abgeordneten aller
vier Bundesratsparteien zusammengesetzte Kommissionsminderheit beantragte
Nichteintreten. Ihre Opposition richtete sich nicht gegen den Inhalt des Gesetzes an
sich, sondern sie erachteten es schlicht als überflüssig, da dessen Kerngehalt bereits in
der neuen Bundesverfassung (Art. 55 der definitiven Fassung) enthalten sei. Die
Kommissionsmehrheit hielt dem entgegen, dass die vom Gesetz vorgenommene
detailliertere Regelung durchaus nützlich sei. Von besonderer Bedeutung sei dabei
namentlich der im Gesetz, aber nicht in der Verfassung enthaltene Grundsatz, dass
durch die Mitwirkung der Kantone die aussenpolitische Handlungsfähigkeit des Bundes
nicht beeinträchtigt werden darf. Der Nichteintretensantrag wurde mit 26:11 Stimmen
abgelehnt. In der Detailberatung wurde die Bedeutung dieses letzterwähnten
Grundsatzes noch betont, indem er vom sechsten in den ersten Artikel verschoben
wurde. Dem Misstrauen, das der Ständerat der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
als allfälliges Sprachrohr der Kantone entgegenbringt, wurde insofern Rechnung
getragen, als explizit festgehalten wurde, dass der Bundesrat nicht die Meinung „der
Kantone“ an sich, sondern diejenige „aller“ Kantone einbeziehen muss. Trotz diesen
Präzisierungen liessen sich nicht alle Mitglieder des Ständerats von der Notwendigkeit
dieses neuen Gesetzes überzeugen. In der Gesamtabstimmung votierten 26 für und 9
gegen die Vorlage. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.1998
HANS HIRTER

Als Zweitrat befasste sich der Nationalrat mit dem neuen Bundesgesetz über die
Mitwirkung der Kantone an der Aussenpolitik des Bundes. Wie bereits im Jahr zuvor in
der kleinen Kammer waren die Meinungen über die Notwendigkeit dieses neuen
Gesetzes geteilt. Die Kommissionsmehrheit hatte Nichteintreten beantragt und wurde
dabei von den Fraktionen der FDP, der SVP, der GP sowie der äusseren Rechten
unterstützt. Mit 81:80 Stimmen beschloss der Nationalrat jedoch, auf das Geschäft
einzutreten. In der Detailberatung schuf der Nationalrat einige Differenzen zur kleinen
Kammer. So ersetzte er etwa die vom Ständerat gewünschte Berücksichtigung der
Interessen und der Stellungnahmen „aller“ Kantone wieder durch die Bezeichnung „der“
Kantone, um damit klarzumachen, dass nicht in jedem Fall jeder einzelne Kanton
berücksichtigt werden muss. Der Ständerat gab in dieser Frage nach, betonte aber, dass
dies keinesfalls heissen könne, dass damit die Konferenz der Kantonsregierungen (KdK)
als Vertreterin der Kantone gegenüber dem Bund akzeptiert sei. In der
Schlussabstimmung votierte im Nationalrat eine Mehrheit von 123:23 für das Gesetz; im
Ständerat gab es eine Gegenstimme. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.1999
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Ratifizierung des 2. Protokolls zum
europäischen Rahmenabkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zwischen Gebietskörperschaften. Dieses stellt eine Ergänzung des bestehenden
Abkommens dar, indem es die entsprechenden Regeln der regionalen Zusammenarbeit
auf Gebietskörperschaften (Gemeinden, Kantone) ausweitet, welche nicht an den
Staatsgrenzen liegen. Das Parlament hiess den Beschluss diskussionslos und ohne
Gegenstimme gut. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.10.2002
HANS HIRTER

Mit der neuen Bundesverfassung von 1999 wurde die Vorschrift, dass Verträge der
Kantone unter sich oder mit dem Ausland vom Bundesrat genehmigt werden müssen,
durch eine Informationspflicht ersetzt, wobei neu nicht nur der Bund, sondern auch
die anderen Kantone in Kenntnis zu setzen sind. Der Bundesrat schlug Ende 2004 eine
Teilrevision des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes vor, um den
gesetzlichen Rahmen an diese Neuerung anzupassen. Dabei soll insbesondere auch
festgelegt werden, in welcher Form die Kantone zu informieren sind, und wie diese und
der Bundesrat allfällige Einwände vorbringen können. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.12.2004
HANS HIRTER
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Das Parlament hiess ohne Gegenstimmen eine im Vorjahr vom Bundesrat beantragte
Teilrevision des Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetzes gut. Zweck der
Revision war die Regelung der Information des Bundes und der anderen Kantone über
Verträge, welche Kantone unter sich oder mit dem Ausland abschliessen. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.2005
HANS HIRTER

In Form eines einfachen Bundesbeschlusses haben die Räte jeweils die aufgrund von
kantonalen Volksabstimmungen geänderten kantonalen Verfassungen zu
gewährleisten. Bedingung ist dabei, dass die kantonalen Änderungen
bundesrechtskonform sind. In der Regel geben diese Gewährleistungen kaum Anlass zu
grösseren Ratsdebatten (BRG 11.064). Ausnahme dieser Regel stellte im Berichtjahr die
mit der kantonalen Abstimmung vom 15.5.2011 angenommene totalrevidierte Verfassung
des Kantons Schwyz dar. Als problematisch im Sinne der Bundesrechtskonformität
erwies sich dabei die Neuregelung für die Wahlen in den Kantonsrat. Diese sieht vor,
dass jede Gemeinde einen Wahlkreis bildet und Anspruch auf mindestens einen Sitz
haben soll. Die Wahlen werden neu im Proporzsystem durchgeführt. In seiner Botschaft
beantragte der Bundesrat, die neue Schwyzer Verfassung in diesem Punkt nicht zu
gewährleisten, da die Idee von Verhältniswahlen – die möglichst unverfälschte
Übersetzung des Wählerwillens in Sitzanteile – aufgrund des hohen natürlichen
Quorums in den kleinen Wahlkreisen nicht umgesetzt sei. Wegen der unterschiedlichen
Grösse der Wahlkreise komme nicht jeder Wählerstimme das gleiche politische
Gewicht zu. Die Regierung stützte sich dabei auf einen Bundesgerichtsentscheid, der
natürliche Quoren von über 10% als unvereinbar mit einem Proporzwahlverfahren
betrachtete. Dies sei in 27 der 30 Schwyzer Gemeinden der Fall, wobei in den 13
Gemeinden mit nur einem Sitz faktisch gar nicht nach Verhältniswahl gewählt werden
könne. Im Ständerat löste der Antrag des Bundesrats in der Wintersession eine
engagierte Debatte aus. Die eine Seite gewichtete den demokratisch gefällten
Entscheid der Schwyzer Stimmbevölkerung als höher. Die Schwyzerinnen und Schwyzer
hätten sich mit der Annahme der Verfassung für die Sitzgarantie der kleinen Gemeinden
und das – explizit in der Verfassung erlaubte – Mischverfahren zwischen Majorz- und
Proporzsystem entschieden. Weder das Bundesgericht noch das Parlament dürfe sich
in die kantonale, direktdemokratisch legitimierte Autonomie einmischen. Auf der
anderen Seite wurde argumentiert, dass das Parlament seine Verantwortung und seinen
in der Verfassung verankerten Auftrag wahrnehmen müsse und nicht
bundesrechtskonforme Verfassungen nicht gewährleisten dürfe. Mit 24 zu 20 Stimmen
obsiegte in der kleinen Kammer schliesslich der Antrag der Kommissionsminderheit, die
Schwyzer Verfassung integral zu gewährleisten. Damit ging das Geschäft an den
Nationalrat, bei dem es für das Jahr 2013 traktandiert war. Der Schwyzer Kantonsrat
wollte jedoch nicht auf den Entscheid des nationalen Parlaments warten und setzte die
Verfassung auf den 1.1.2013 provisorisch in Kraft. 26

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2012
MARC BÜHLMANN

Le Conseil fédéral juge conforme au droit fédéral, toutes les modifications apportées
aux constitutions des cantons d'Uri, de Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons,
d’Argovie, de Neuchâtel et de Genève. Uri a rendu, au même titre que l'école primaire,
le jardin d'enfants obligatoire. La constitution soleuroise révisée interdit aux
parlementaires cantonaux de siéger dans un tribunal cantonal soumis à la surveillance
directe du Grand conseil. Le canton de Bâle-Campagne a regroupé ses six tribunaux de
districts en deux tribunaux civils de district. Il ne possède plus qu'un office cantonal du
registre foncier, un pour l'état civil et un autre pour les successions. Les trois autorités
de droit civil sont chapeautées par une administration unique. Suite à la réforme
territoriale, le canton des Grisons a été subdivisé en onze régions. Outre les tâches
confiées par les communes et le canton, elles ont relayé les districts pour les
compétences de juridiction civile et pénale. Le canton d'Argovie s'est muni d'une base
juridique afin de pouvoir exploiter – outre le pétrole, le gaz naturel, le charbon et le sel
– d'autres richesses naturelles du sous-sol. A Neuchâtel, pour l'adoption de lois et de
décrets entraînant des économies significatives pour le canton, une majorité de trois
cinquièmes des membres du Grand conseil devra être obtenue. Enfin, le canton de
Genève et ses communes devront, dans un délai de cinq ans, adapter aux besoins
l'offre de places d'accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.05.2013
DIANE PORCELLANA
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La garantie fédérale a été attribuée par le Parlement, conformément à la proposition du
Conseil fédéral et de la CIP-CN, aux constitutions révisées des cantons d'Uri, de
Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons, d’Argovie, de Neuchâtel et de Genève. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2013
DIANE PORCELLANA

Die totalrevidierte Verfassung des Kantons Schwyz bzw. die darin enthaltene
Wahlrechtsreform hatte bereits 2012 zu einigen Diskussionen bei der sonst in der Regel
in den Räten kaum debattierten Gewährleistung kantonaler Verfassungen geführt. Der
Bundesrat hatte, gestützt auf einen Bundesgerichtsentscheid, der das neue Wahlrecht
des Kantons Schwyz als verfassungswidrig beurteilte, beantragt, das neue
Proporzwahlverfahren aufgrund des hohen natürlichen Quorums in den
Einerwahlkreisen nicht zu gewährleisten. Der Ständerat widersetzte sich Ende 2012
dieser Empfehlung und stimmte knapp einem Minderheitsantrag auf vollständige
Gewährleistung der neuen Verfassung des Kantons Schwyz zu. Das Geschäft kam in der
Frühjahrssession in den Nationalrat. Auch dort kam es zu einer ausführlichen Debatte,
in der sich wie im Ständerat zwei Argumentationsmuster gegenüberstanden: Eine
vorwiegend bürgerliche Seite setzte sich für eine direktdemokratisch legitimierte
Kantonsautonomie ein. Die andere Seite – die geschlossenen SP, GP und GLP-
Fraktionen, die Hälfte der FDP Liberale Fraktion, einige Abweichler von CVP und FDP
sowie Heinz Brand (GR) als einziger Abweichler der SVP – betonte, dass der Nationalrat
einen Verfassungsauftrag habe und quasi eine justiziale Verantwortung übernehmen
müsse, wenn eine kantonale Verfassung nicht bundesrechtkonform sei. Weil die Stimme
eines Wahlberechtigten im Kanton Schwyz nicht überall ein ähnliches Gewicht habe,
verletze die neue Schwyzer Verfassung Bundesrecht. Mit 94 zu 92 Stimmen bei drei
Enthaltungen folgte die grosse Kammer äusserst knapp dem Vorschlag des Bundesrates
und gewährleistete die Verfassung des Kantons Schwyz mit Ausnahme des neuen
Wahlrechts (Paragraf 48, Absatz 3). Im Ständerat wurde anschliessend und ebenfalls
noch in der Frühjahrssession nur noch über den umstrittenen Paragrafen debattiert.
Die kleine Kammer beharrte mit 24 zu 18 Stimmen bei einer Enthaltung auf ihrem
positiven Entscheid, mit dem auch das neue Wahlrecht gewährleistet werden sollte. In
der Debatte wurde auch darauf verwiesen, dass man die Nationalratswahlen, die ja
ebenfalls in Einerwahlkreisen mit Quasi-Majorz durchgeführt würden, auch nicht
moniere, und dass dies eine über hundertjährige Praxis darstelle. Weil allerdings auch
der Nationalrat, diesmal mit 100 zu 91 Stimmen, erneut auf seinem wenige Tage zuvor
gefällten Entscheid beharrte, wurde Paragraf 48 Absatz 3 der neuen Schwyzer
Kantonsverfassung nicht gewährleistet. Konkret bedeutete dies, dass der Kanton
Schwyz ein neues Wahlgesetz ausarbeiten muss. Bis Ende Jahr lagen hierfür nicht
weniger als zehn verschiedene Vorschläge vor. Der abschlägige Entscheid des
Nationalrats verhinderte zwar einen Konflikt zwischen nationaler Legislative und
Judikative, löste aber in der Innerschweiz grosse Empörung aus. In den Kantonen Zug,
in dem ebenfalls eine Reform des Wahlrechts anstand, und Graubünden, wo das in
juristischen Kreisen ebenfalls umstrittene, reine Majorzverfahren gilt, wurde sogar laut
über eine Standesinitiative nachgedacht, die eine Änderung der Bundesverfassung
fordert, damit sich der Bund und das Bundesgericht nicht mehr in kantonale
Angelegenheiten einmischen können. Allerdings nahm die Zuger Bevölkerung entgegen
der Empfehlung der bürgerlichen Parteien Ende September das bundesrechtskonforme
Doppelproporzverfahren an (so genannter doppelter Pukelsheim). Dieselbe
Entscheidung fiel auch im Kanton Nidwalden. Die bisher als Formsache geltende
Gewährleistung kantonaler Verfassungsänderungen dürfte auch in Zukunft zu reden
geben, da im Berichtsjahr in einzelnen Kantonen verfassungsrechtlich heikle Initiativen
angenommen wurden – so etwa das Burkaverbot im Kanton Tessin oder die
Einbürgerungsinitiative im Kanton Bern. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2013
MARC BÜHLMANN

Die Gewährleistung der kantonalen Verfassungen, die bei kantonalen
Verfassungsänderungen – etwa durch kantonale Volksinitiativen oder
Verfassungsrevisionen – von der Bundesversammlung vorgenommen werden muss, ist
in der Regel eine Routineangelegenheit. Nur sehr selten gibt es überhaupt eine Debatte
in den Räten. Dem Parlament wurde deshalb auch schon vorgeworfen, die Aufgabe der
Überprüfung der Vereinbarkeit der Änderungen mit der Bundesverfassung nicht ernst
genug zu nehmen. 2013 war diesbezüglich eine Ausnahme, weil die Räte die
Wahlrechtsreform im Kanton Schwyz nicht gutgeheissen hatten. Die Gewährleistungen
im Jahr 2014 entsprachen (fast) wieder der gängigen Tradition. Die Räte hiessen die
unbestrittenen Teilrevisionen in sechs Kantonen diskussionslos gut (ZH, BE, SO, BL, GR,
VD; BRG 14.037). Mehr zu reden – zumindest im Nationalrat – gab allerdings die neue
Verfassung des Kantons Genf: Ein Minderheitsantrag Andreas Gross (sp, ZH) wollte
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Artikel 66 der neuen Genfer Verfassung, der ein Verbot des doppelten Neins für
Abstimmungen über den Finanzhaushalt vorsieht, nicht gewährleisten. Der Passus sah
vor, dass entweder ein Sanierungsvorschlag oder eine Steuererhöhung angenommen
werden muss. Gross beanstandete, dass so die Entscheidung für den Status Quo
ausgeschlossen sei. In seiner Botschaft machte der Bundesrat klar, dass dies nicht als
Einschränkung der politischen Rechte angesehen werden solle und beurteilte den
Passus deshalb als bundesrechtskonform. Die Mehrheit der grossen Kammer folgte dem
Antrag des Bundesrates. Zudem sei Artikel 66 eins zu eins von der alten Verfassung
übernommen und bei der alten Verfassung also schon gewährleistet worden. Gross, der
vergeblich darauf hinwies, dass man alte Fehler nicht zu wiederholen brauche, erhielt
lediglich 31 Stimmen aus seiner Fraktion. 126 Stimmen (bei 5 Enthaltungen)
gewährleisteten die gesamte Verfassung des Kantons Genf. Die umstrittenen
Teilrevisionen in den Kantonen Bern bzw. Tessin, in denen eine Verschärfung von
Einbürgerungen bzw. ein Burkaverbot festgeschrieben wird, standen 2014 noch nicht
auf der parlamentarischen Traktandenliste. Allerdings hatte der Bundesrat in seiner
Botschaft Ende Jahr die Gewährleistung des Tessiner Begehrens beantragt. Er halte das
Vermummungsverbot zwar für nicht sinnvoll, so der Bundesrat, aber juristisch lasse es
sich mit der Verfassung dann vereinbaren, wenn die Religionsfreiheit nicht tangiert
werde. Die Regierung stützte sich bei ihrer Begründung auf das Urteil des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte, der unlängst ein Burkaverbot in Frankreich
bestätigt hatte. 30

L'Assemblée fédérale est priée d'accorder la garantie fédérale aux modifications des
constitutions de Zurich, de Berne, de Zoug, de Soleure, de Bâle-Campagne, des
Grisons et de Vaud. Le canton de Zurich a supprimé de sa constitution, le référendum
constructif. L'alternative au référendum ordinaire engendrait une procédure de
votation complexe et la participation citoyenne n'était, à chaque fois, guère élevée. Au
Grisons, le référendum extraordinaire a été abrogé sans jamais être utilisé. A Berne, dès
à présent, le Conseil-exécutif peut approuver les modifications des frontières
intercommunales. Quant au Grand conseil, il peut imposer la fusion de communes en
cas d'intérêts communaux, régionaux ou cantonaux prépondérants. S'agissant de Zoug,
les exécutifs seront désormais élus au scrutin majoritaire. Le nombre de députés au
Grand conseil a été inscrit dans la constitution et la répartition des sièges se fera selon
la méthode du «double Pukelsheim» afin d'être conforme à la Constitution fédérale.
Les membres du Conseil d'Etat ne pourront pas exercer de mandat au niveau fédéral.
Les dispositions relatives à l'incompatibilité de fonction pour les parents et alliés ont
été assouplies. Outre le financement des écoles de pédagogie curative, le canton de
Soleure assurera leur organisation et gestion. Bâle-Campagne a instauré une taxe de
séjour, dont les recettes seront allouées au secteur du tourisme. Enfin, le canton de
Vaud a adapté la terminologie constitutionnelle pour correspondre à celle du Code civil
(CC) relative à la protection de l’adulte et de l’enfant. 31

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.05.2014
DIANE PORCELLANA

Les deux chambres ont, comme proposé par le Conseil fédéral et les Commissions des
institutions politiques, adopté l'arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux
constitutions révisées des cantons de Zurich, de Berne, de Zoug, de Soleure, de Bâle-
Campagne, des Grisons et de Vaud. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.09.2014
DIANE PORCELLANA

In aller Regel wirft die Gewährleistung der kantonalen Verfassungsänderungen nach
Abstimmungen durch das nationale Parlament keine hohen Wellen. Aufgrund
umstrittener Volksentscheide in den Kantonen Bern und Tessin herrschte aber in der
Frühlingsession insbesondere im Nationalrat grosser Diskussionsbedarf. Im Kanton Bern
hatte im November 2013 eine Initiative der jungen SVP, die ein Verbot von
Einbürgerungen für Kriminelle, Sozialhilfeempfänger und Personen ohne
Aufenthaltsbewilligung forderte, überraschend eine Mehrheit erhalten. 
Im Kanton Tessin war im September 2013 ein kantonales Vermummungsverbot
gutgeheissen worden, das Burka- und Niqabträgerinnen als Zielgruppe anvisierte. Der
Bundesrat hatte in seiner Botschaft in beiden Fällen eine Gewährleistung empfohlen.
Eine links-grüne Minderheit der SPK-NR argumentierte jedoch, dass die Verweigerung
der Einbürgerung von Sozialhilfeempfängern eine Diskriminierung darstelle und ein
generelles Verhüllungsverbot der Religionsfreiheit widerspreche und
unverhältnismässig sei. In der Debatte erinnerte Bundesrätin Simonetta Sommaruga
daran, dass die Aufgabe des eidgenössischen Parlaments lediglich sei, zu beruteilen, ob
eine kantonale Verfassung bundesrechtskonform umgesetzt werden könne – und nicht,
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ob man mit der Änderung einverstanden sei oder diese gut finde. Der Bundesrat sei
sowohl im Falle des Kantons Tessin als auch des Kantons Bern zum Schluss gekommen,
dass eine sorgfältige Umsetzung der von der Mehrheit der kantonalen Bevölkerung
angenommenen Verfassungsänderungen durchaus im Sinne des Bundesrechts möglich
sei. Aus diesem Grund seien die kantonalen Verfassungen zu gewährleisten. Die beiden
Minderheitenanträge wurden in der Folge mit 131 zu 42 Stimmen (bei 13 Enthaltungen)
im Falle des Kantons Bern bzw. mit 117 zu 56 Stimmen (bei 12 Enthaltungen) im Falle des
Kantons Tessin abgelehnt und alle Verfassungen gewährleistet. 

Im Ständerat stand – neben den Verfassungsänderungen in den Kantonen Bern und
Tessin – noch eine weitere kantonale Änderung im Fokus. Bei der Abstimmung vom
November 2013 über die Aufnahme eines Verfahrens für eine Zusammenarbeit
zwischen dem Kanton Jura und Gemeinden aus dem Berner Jura wurde im Kanton Jura
ein neuer Verfassungsartikel angenommen, mit dem die Aufnahme eines
Fusionsprozesses angestossen werden soll. Weil aber die Stimmbevölkerung im Berner
Jura zeitgleich ein solches Verfahren ablehnte, wäre der Artikel in der jurassischen
Verfassung eigentlich hinfällig. Die Frage war nun, ob ein solcher hinfälliger Artikel
gewährleistet werden soll. Bundesrätin Simonetta Sommaruga legte in der
ständerätlichen Beratung dar, dass die Gewährleistung formaljuristisch nicht daran
gebunden sei, ob ein Artikel umgesetzt werde oder nicht, sondern lediglich bedeute,
dass eine Änderung mit der Bundesverfassung konform sei. Die Tatsache, dass die
Regierung des Kantons Jura in einem Schreiben signalisiert habe, dass dieser Artikel
nicht zur Anwendung kommen werde, stehe einer Gewährleistung nicht im Wege.
Anders als im Jahr 1977, als ein ähnlicher Artikel nicht gewährleistet worden war, gehe
es im zur Diskussion stehenden Artikel ja nicht um die Idee, Berner Gebiete in das
Gebiet des Kantons Jura einzubinden, sondern eben lediglich um den Anstoss eines
Prozesses. Die Regierung des Kantons Jura habe deutlich signalisiert – unter anderem
auch mit der Sistierung des jährlichen Berichts über die Wiederherstellung des Juras an
das jurassische Parlament –, dass es den neuen Artikel als gegenstandslos betrachte
und keine Ansprüche daraus ableite. Eine Nicht-Gewährleistung dieses Artikels, so
Sommaruga weiter, käme einer Negierung des jurassischen Volkswillens gleich, für die
es keine rechtliche Begründung gäbe. Auch im Ständerat wurden in der Folge alle
Kantonsverfassungen gewährleistet. Keinen Anlass zu Diskussionen hatten die
Verfassungsänderungen in den Kantonen Uri, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft,
Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden und Waadt gegeben. 33

Nachdem kantonale Verfassungsänderungen aufgrund umstrittener angenommener
Initiativen in den Kantonen Tessin und Bern im Vorjahr noch zu einigen Debatten
geführt hatten, entsprach das jährlich wiederkehrende Geschäft in der
Frühjahrssession 2016 in beiden Kammern wieder dem Courant normal. Keine der
Änderungen in den Kantonsverfassungen von Luzern, Schwyz, Glarus, Solothurn, Basel-
Stadt oder Appenzell Innerrhoden gaben Anlass zu Beanstandungen. Beide Räte
gewährleisteten die neuen Verfassungen diskussionslos. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.03.2016
MARC BÜHLMANN

Garantie des constitutions cantonales
La Commission des Institutions politiques SPK-SR n'ayant relevé aucune anomalie dans
les différentes modifications des constitutions des cantons de Bâle-Ville (révision de
l'organisation juridictionnelle), Bâle-Campagne (coopération intercantonale et
régionale) ainsi que des Grisons (participation dans les centrales électriques à
charbon), celles-ci ont été acceptées sans grande discussion par les deux chambres. 35

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.09.2016
KAREL ZIEHLI

Le Conseil des Etats est appelé à voter sur l'arrêté fédéral concernant la garantie des
constitutions cantonales des cantons de Bâle-ville, de Bâle-campagne, de Genève, du
Tessin et du Jura. Pour le premier de ces cantons — Bâle-ville — le changement
constitutionnel concerne une extension des instruments parlementaires. Pour Bâle-
campagne et Genève, deux modifications sont à l'ordre du jour: l'introduction d'une
vignette de stationnement pour les véhicules commerciaux et la désignation de la
présidence du Grand Conseil pour le premier, la révision des comptes de l'Etat par la
Cour des comptes ainsi que la traversée du lac Léman pour le second. Au Tessin, le
changement constitutionnel est relatif aux droits et buts sociaux. Finalement, celui
ayant lieu dans le canton du Jura concerne une modification du droit d'initiative
populaire et de référendum facultatif des communes. 
La commission des institutions politiques (CIP), ne voyant pas de problème avec le droit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.05.2017
KAREL ZIEHLI

01.01.88 - 01.01.18 10ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



fédéral, demande à la chambre haute d'accepter ces modifications constitutionnelles
au niveau cantonal. L'entrée en matière concernant la garantie des constitutions
cantonales étant acquise de plein droit, elle n'est pas soumise à un vote sur l'ensemble.
Le Conseil des Etats a donc adopté, sans discussion, la position de la commission
susmentionnée. 36

Tout comme le Conseil des Etats, le Conseil national approuve sans vote d'ensemble la
garantie des constitutions cantonales des cantons de Bâle-ville, de Bâle-campagne,
de Genève, du Tessin et du Jura. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.06.2017
KAREL ZIEHLI

Le Conseil fédéral a invité l’Assemblée fédérale à accorder la garantie des constitutions
révisées des cantons de Thurgovie, du Tessin, du Valais et de Genève. Les
modifications apportées aux constitutions cantonales concernent pour le canton de
Thurgovie, des principes de l'aménagement du territoire. Pour le Valais, il s'agit de
confirmer l'élection par le Grand Conseil des procureurs exerçant des fonctions
dirigeantes et l’institution d’un «Conseil de la magistrature»; pour Genève, les élections
au système majoritaire. Le cas tessinois a suscité un peu plus d'attention en raison de
l'acceptation de l'initiative populaire cantonale "Prima i nostri" visant à protéger la
main-d’œuvre locale et qui donne la préférence aux travailleurs domiciliés dans le
canton. Les nouvelles dispositions ne fixant que des buts et en raison de la faible marge
de manœuvre du Tessin pour l'application de l'initiative, le Conseil fédéral est en faveur
de l'octroi de la garantie constitutionnelle. Il juge les autres constitutions cantonales
conforme au droit fédéral. La CIP-CN a discuté du cas tessinois. Elle ne conteste pas
l'octroi de sa garantie et approuve les autres constitutions cantonales. La commission
de l'autre conseil partage cet avis. Les chambres ont suivi leur commission. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.2017
DIANE PORCELLANA

Interkantonale Zusammenarbeit

Im August legte der Bundesrat dem Parlament das Zusatzprotokoll vom 9. November
1995 zum Europäischen Rahmenabkommen über die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften zur Genehmigung
vor. Dieses Zusatzprotokoll des Europarates stellt eine Konkretisierung des
Rahmenabkommens von 1980 dar, das in der Schweiz 1982 in Kraft getreten ist. Es soll
namentlich mit einheitlichen Regeln die mit dem Rahmenabkommen geförderte
Zusammenarbeit zwischen lokalen Behörden erleichtern. In der 1996 durchgeführten
Vernehmlassung hatten allerdings nicht wenige Kantone Bedenken geäussert. Sie
befürchteten, dass ihre Aktivitäten von diesem Protokoll nicht gefördert, sondern
gehindert würden. Hintergrund für diese Kritik war, dass die bestehenden
Kompetenzen der Kantone im Bereich der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit
nach Verfassung (Art. 9 und 10 BV) und in der Praxis über das hinausgehen, was das
Protokoll stipuliert. Sie verlangten deshalb, dass sich die im Protokoll vorgesehene
Genehmigung von grenzüberschreitenden Abkommen durch die Landesregierung auf
solche beschränken muss, welche für den Bund oder die nicht daran beteiligten
Kantone von besonderer Bedeutung sind. Die Kantone verlangten insbesondere auch,
dass das im Vorjahr abgeschlossene "Karlsruher Abkommen" für die
grenzüberschreitende regionale Zusammenarbeit in der Rheinregion gegenüber dem
Zusatzprotokoll Vorrang haben soll. Der Bundesrat sicherte dies zu und entgegnete den
Bedenken der Kantone in Bezug auf eine Einschränkung ihrer Rechte, dass das Protokoll
die innerstaatliche Kompetenzverteilung nicht antaste. Wichtig sei das Protokoll zudem,
weil es sich nicht auf staatliche Abkommen beschränke, sondern auch einheitliche
Regeln für die Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsstellen oder - z.B. im Bereich des
Regionalverkehrs - privatrechtlichen Organisationen setze. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.08.1997
HANS HIRTER

Im Rahmen der Beratung der Totalrevision der Bundesverfassung (BRG: 96:091)
beantragte Vallender (fdp, AR), dass kantonale Verträge mit dem Ausland nicht mehr
der Genehmigungspflicht durch den Bund unterstellt sind. Dieser Vorschlag konnte
sich im Nationalrat und anschliessend auch im Ständerat durchsetzen. In Zukunft
müssen derartige Abkommen – welche den Interessen des Bundes sowie der anderen
Kantone freilich nicht widersprechen dürfen – dem Bund nur noch zur Kenntnis
gebracht werden. 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.04.1998
HANS HIRTER
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Beide Parlamentskammern hiessen das Zusatzprotokoll vom 9. November 1995 zum
Europäischen Rahmenabkommen über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit
von regionalen und lokalen Gebietskörperschaften ohne Gegenstimme gut. 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 21.12.1998
HANS HIRTER

Städte, Regionen, Gemeinden

Im Rahmen der Totalrevision der Bundesverfassung kam es zu einer Aufwertung der
Gemeinden und dabei insbesondere der städtischen Agglomerationen. Bei der
Regelung des Verhältnisses zwischen Bund und Kantonen war die von den
Kommissionen beider Räte eingebrachte Bestimmung, die den Bund verpflichtet, bei
seiner Politik die Auswirkungen auf die Gemeinden im Auge zu behalten, unbestritten.
Im Ständerat opponierte hingegen Uhlmann (svp, TG) dem Vorschlag, dass der Bund
dabei namentlich die Interessen der Städte und der Agglomerationsgebiete sowie der
Berggemeinden berücksichtigen solle, als Diskriminierung der anderen Gemeinden.
Sein Streichungsantrag unterlag aber mit 31:8 Stimmen. Der Nationalrat beschloss in
erster Lesung mit 86:63 Stimmen, lediglich die Städte und Agglomerationen
aufzuführen, nicht aber die Berggebiete. Ein Streichungsantrag Schlüer (svp, ZH), der
darin nur die Schaffung von neuen Subventionsansprüchen sah, wurde mit 95:51
Stimmen verworfen. In der Differenzbereinigung hielt der Ständerat an der Erwähnung
auch der Berggebiete fest und konnte sich damit durchsetzen.
(Zu den Beschlüssen beider Ratskommissionen bezüglich einer Aufwertung der Stadt-
und Bergregionen siehe hier.) 42

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 29.09.1998
HANS HIRTER

Aussenpolitik

Aussenpolitik

La Chambre haute, à l'instar du Conseil national durant la session parlementaire
d'automne 1994, a pris acte avec satisfaction du rapport du gouvernement sur la
coopération transfrontalière et la participation des cantons à la politique étrangère. 43

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.01.1995
LIONEL EPERON

Le projet déposé en 1994 par le Conseil fédéral relatif à l'octroi d'un crédit-cadre de 24
millions de francs en vue de la participation des cantons et des régions suisses aux
projets réalisés dans le cadre de l'initiative communautaire INTERREG II pour la
période 1995/99 a été accepté par les Chambres fédérales. Cette approbation devait
toutefois être précédée de plusieurs réserves, voire oppositions tant au Conseil
national qu'au Conseil des Etats. 44

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.1995
LIONEL EPERON

Après avoir été débattu à plusieurs reprises au sein d'un groupe paritaire
Confédération-cantons, un avant-projet de loi sur la participation des cantons à la
politique étrangère fédérale a été présenté, début octobre, par la Conférence des
gouvernements cantonaux (CGC). Ayant pour principal objectif d'étendre et de codifier
le droit des cantons à être associés à l'élaboration de la politique extérieure de la
Suisse, le texte demande que les positions des autorités cantonales soient prises en
compte lors de décisions importantes et que des représentants cantonaux puissent
participer à la préparation des mandats de négociation internationale ainsi qu'aux
négociations elles-mêmes. Il vise par ailleurs à instaurer un droit pour les cantons à une
large information en matière de politique étrangère. Adopté à la mi-décembre par la
CGC, le projet définitif a alors été remis au Conseil fédéral pour que ce dernier ouvre,
dans les plus brefs délais, une procédure de consultation relative à cet objet. 45

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.12.1995
LIONEL EPERON

En vigueur de facto depuis septembre 1996 déjà, le projet de loi sur la participation des
cantons à la politique étrangère de la Confédération a été officiellement transmis aux
Chambres par le Conseil fédéral après avoir fait l'objet d'une consultation auprès des
milieux concernés. En tant que réponse à l'internationalisation des problèmes et à
l'imbrication de plus en plus complexe des différents échelons étatiques, ce nouveau
dispositif légal ne vise pas à modifier les formes actuelles de coopération entre la
Confédération et les cantons, mais entend les renforcer et les concrétiser en associant
davantage les Etats fédérés aux décisions de politique étrangère qui relèvent de leurs
compétences ou qui les touchent particulièrement. A ce titre, trois formes de

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.12.1997
LIONEL EPERON
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collaboration sont prévues: l'information, la consultation ainsi que la participation à la
préparation de mandats de négociations. Signalons par ailleurs que le projet de révision
totale de la Constitution fédérale élaboré par le gouvernement comprend un article
prévoyant d'associer les cantons à la prise de décisions de politique extérieure
affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels. Si les cantons verront dès lors
leur rôle renforcé en matière de politique étrangère dans le cadre de la nouvelle loi
fondamentale, le Conseil fédéral a en revanche rejeté catégoriquement le souhait
exprimé en début d'année par les Commissions des institutions politiques (CIP) des
deux Chambres qui demandaient que la Constitution révisée consacre une redéfinition
des compétences entre l'exécutif et le législatif afin que ce dernier puisse définir les
grandes orientations de la politique étrangère de la Confédération. 46

Dans le cadre de la mise à jour de la Constitution fédérale, les articles concernant la
politique étrangère ont subi un certain toilettage. Les rectifications opérées par le
parlement ont avant tout concerné le rôle des cantons. Désormais, le nouveau texte
mentionne explicitement que «les cantons sont associés à la préparation des décisions
de politique extérieure affectant leurs compétences ou leurs intérêts essentiels». De
plus, alors que l’ancien texte n’accordait qu’«exceptionnellement» au cantons le droit
de conclure des traités avec les Etats étrangers, il les autorise dorénavant à le faire dans
les domaines de leur compétence. De façon similaire, si les cantons étaient auparavant
autorisés à «correspondre» directement avec les autorités inférieures de l’étranger, il
sont maintenant habilités à «traiter». Ces modifications concernant la politique
étrangère n’ont provoqué que peu de discussions au parlement. Toutefois, une
proposition Schlüer (udc, ZH) qui voulait encrer dans le texte la préservation de la
neutralité en plus de la préservation de l’indépendance a été rejetée par le Conseil
national par 104 voix contre 22. La chambre du peuple a également refusé par 86 voix
contre 48 une proposition de majorité de sa commission, malgré un large soutien de la
gauche. Cette suggestion visait à conférer au parlement la compétence de déterminer
les buts fondamentaux de la politique extérieure et pas seulement de collaborer à son
élaboration. 47

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.04.1998
FRANÇOIS HUGUENET

En tant que première chambre, le Conseil des Etats a examiné le projet de loi fédérale
sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération. Le débat
d’entrée en matière a été plus nourri que l’examen de détail. S’exprimant au nom de la
minorité de la commission, Bernhard Seiler (udc, SH) a recommandé de ne pas légiférer
sur ce sujet, considérant que la collaboration entre la Confédération et les cantons
était déjà réalisée et qu’avec la Conférence des gouvernements cantonaux, un
instrument de dialogue fonctionnant bien existait déjà. La socialiste Christiane Brunner
(GE) s’est également interrogée sur la nécessité de traiter d’un tel objet, alors que la
nouvelle Constitution fournissait déjà des bases en la matière. Pour soutenir son projet,
Flavio Cotti a précisé que cette loi était dans les faits certes déjà amplement appliquée,
mais qu’il s’agissait surtout d’institutionnaliser une pratique heureuse par des
dispositions légales. Finalement, la petite chambre a accepté l’entrée en matière par 26
voix contre 11 et, après un examen de détail express, a donné son feu vert lors du vote
sur l’ensemble par 26 voix contre 9. 48

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.1998
FRANÇOIS HUGUENET

Après plusieurs modifications, le parlement a entériné le projet de loi fédérale sur la
participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.12.1999
FRANÇOIS HUGUENET
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Landesverteidigung

Militärorganisation

Dans le cadre des mesures d'assainissement des finances fédérales 1994, le parlement,
sur proposition du gouvernement, a décidé de supprimer la compétence cantonale en
matière d'acquisition et d'entretien de l'équipement personnel des militaires. Cette
réforme exigeant une modification constitutionnelle, elle devra être soumise au vote du
peuple et des cantons. 50

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.04.1995
ALEXANDRE FÜZESSÉRY

En début d'année, le peuple suisse était appelé à se prononcer sur une mesure
d'assainissement des finances fédérales impliquant une modification constitutionnelle.
Cette mesure proposait d'abolir la prérogative dont les cantons jouissent depuis le 19e
siècle en matière d'acquisition du matériel personnel des militaires. Grâce à la
centralisation des achats, ce transfert de compétences au bénéfice de la
Confédération était censé permettre une économie de quelque CHF 8 millions sur le
budget fédéral (pour un volume de commandes équivalant en 1995 à CHF 43 millions).
Au terme d'une campagne peu animée et lors d'une votation au taux de participation
particulièrement bas, le souverain a rejeté assez nettement la modification
constitutionnelle avec 56,1% de non. Le refus des cantons fut encore plus massif
puisque seuls 2 2/2 cantons – à savoir les deux Bâle, Zurich et Genève – ont accepté la
mesure. Les cantons rejetant le plus nettement cette proposition furent ceux du Valais,
du Jura, du Tessin ainsi que les cantons de la Suisse primitive. 
Lors de la campagne, les partisans de la mesure – les partis socialiste et écologiste, le
PRD, l'UDC ainsi que le Vorort et l'USS – ont mis en avant que celle-ci mettrait fin à un
système désuet et coûteux. Selon les défenseurs de la modification constitutionnelle,
cette prérogative cantonale renchérissait les articles de 10 à 65% du fait que les
commandes étaient passées, d'une part, en petites tranches et, d'autre part,
uniquement en fonction d'intérêts économiques régionaux. Les partisans ont
également relevé que cette modification permettrait de supprimer la procédure très
lourde à laquelle le DMF doit actuellement se plier chaque année, ce dernier devant
négocier avec les cantons des conventions sur les prix, les indemnités et les quotas de
livraison. 
Les opposants à cette mesure – l'ensemble des directeurs militaires cantonaux, les
partis démocrate-chrétien et libéral, de nombreuses sections cantonales des radicaux
et de l'UDC ainsi que l'USAM – ont souligné les conséquences néfastes pour l'emploi
dans des régions périphériques déjà très affectées par la crise. Selon les pourfendeurs
de la modification constitutionnelle, quelque 2'000 postes auraient été supprimés en
cas d'adoption de la mesure. Le prix en termes de pertes d'emplois était d'autant plus
inacceptable que l'économie réalisée était minime eu égard au déficit de la
Confédération. Enfin, pour certains opposants, cette modification attentait de manière
inacceptable au fédéralisme ainsi qu'à l'enracinement cantonal de l'armée de milice. 

Arrêté fédéral supprimant la compétence cantonale en matière d'acquisition de
l'équipement personnel des militaires. Votation du 10 mars 1996

Participation: 31,0%
Oui: 601 613 (43,7) / 2 2/2 cantons
Non: 775 087 (56,3%) / 18 4/2 cantons

Mots d'ordre:
- Oui: PS (1*), PRD (15*), UDC (11*), AdI, PEP, PE; Vorort, USS.
- Non: PDC (5*), PL (1*), PdL, DS, Lega, PdT; USAM.
* Recommandations différentes des partis cantonaux

L'analyse Vox a révélé que ce qui avait poussé une majorité d'électeurs à voter contre
cette proposition avait trait aux conséquences pour l'emploi. En ce qui concerne les
partisans, c'était avant tout le souci de soutenir les autorités dans leur effort
d'assainissement des finances fédérales qui était à l'origine du comportement de
vote. 51

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.1996
ALEXANDRE FÜZESSÉRY
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Öffentliche Finanzen

Finanzausgleich

Noch vor der Sommerpause lieferten die Projektgruppen einen Zwischenbericht ab, der
in umstrittenen Bereichen erste Kompromisse vorschlug. So soll die Berufsbildung
nicht ganz kantonalisiert werden, sondern der Bund soll weiterhin mit den Kantonen für
die Grundausbildung einschliesslich der Fachschulen verantwortlich sein. Im Bereich
der beruflichen Weiterbildung soll der Bund künftig jedoch nur noch
Rahmenbestimmungen festlegen. Auch die Ergänzungsleistungen von AHV und IV sowie
die Sportförderung sollen nicht kantonalisiert werden, sondern eine gemeinsame
Aufgabe von Bund und Kantonen bleiben. Weiter sei die völlige Zentralisierung der
Armee beim Bund, wie es im Vorprojekt vorgeschlagen worden war, nicht durchsetzbar
und auch die Verbilligung der Krankenkassenprämien soll keine reine Bundessache
werden, weil sonst ein Sparanreiz für die Kantone dahinfiele. 52

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.08.1997
EVA MÜLLER

Im September stimmte das politische Steuerorgan diesen Vorschlägen weitgehend zu,
wobei es den Akzent noch etwas stärker auf die Entflechtung von Aufgaben setzte. Bei
den Sozialversicherungen will das Steuerorgan weiter gehen. Eine Variante soll
ausgearbeitet werden, wonach die Ergänzungsleistungen zur reinen Bundesaufgabe, die
Verbilligungen bei den Krankenkassenprämien hingegen kantonalisiert würden.
Ausserdem strebt das Steuerorgan eine verstärkte Kantonalisierung beim Straf- und
Massnahmenvollzug an. Die definitiven Ergebnisse und Anträge sollen im Frühjahr 1998
in die Vernehmlassung gehen. 53

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.09.1997
EVA MÜLLER

Mitte April präsentierte Bundesrat Villiger den Schlussbericht zum Neuen
Finanzausgleich (NFA), der von einer gemischten Arbeitsgruppe des Bundes und der
Kantone ausgearbeitet worden war. Als wichtigstes Ziel der Finanzreform nannte der
Bericht die Entwirrung des Dickichts in den hoch kompliziert gewordenen Beziehungen
zwischen Bund und Kantonen. Die Finanzströme sollen vereinfacht, transparent und
steuerbar umgestaltet werden; falsche Anreize im Subventionswesen sollen aufgehoben
werden. Im Rahmen der Aufgabenentflechtung nach dem Subsidiaritätsprinzip gehen 15
Bereiche vollumfänglich (beispielsweise Sonderschulen und Berufsberatung) und 17
teilweise (beispielsweise Zivilschutz und Denkmalpflege) in die Verantwortung der
Kantone über. Für weitere sechs Aufgabenbereiche soll nur noch der Bund
verantwortlich sein (beispielsweise Nationalstrassenbau, Ausrüstung der Armee und
individuelle AHV- und IV-Leistungen). Einige Aufgaben sollen von den Kantonen
zwingend gemeinsam mit einem Lastenausgleich erfüllt werden (z.B.
Agglomerationsverkehr). Gerade kleinere Kantone könnten in der interkantonalen
Zusammenarbeit, beispielsweise in der Denkmalpflege, gegenüber dem Alleingang
Kosten sparen. Andererseits soll damit auch die Beteiligung aller nutzniessenden
Kantone an den Zentrumslasten gesichert werden. Schliesslich soll auch ein
Ressourcenausgleich zwischen finanzstarken und -schwachen Kantonen eingeführt
werden. Die gesamte Neuordnung soll unter dem Strich kostenneutral sein. Es werden
aber Effizienzgewinne von gut CHF 2 Mrd. erwartet.

In ersten Reaktionen stellten sich die Regierungsparteien hinter die Pläne des
Bundesrates. Allerdings vermisste die SP die von ihr bereits mehrmals geforderte
materielle Steuerharmonisierung. Der SBG beklagte sich über die Kantonalisierung der
Wohnbauförderung und der kollektiven Leistungen der AHV/IV sowie der Berufsbildung.
Der Informationsdienst für den öffentlichen Verkehr (Litra) befürchtete eine
Verschiebung der Finanzierungsanteile beim Regionalverkehr zulasten der Kantone und
beklagte den faktischen Rückzug des Bundesrates aus dem öffentlichen
Agglomerationsverkehr. 54

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.04.1999
DANIEL BRÄNDLI

Im Mai nahm der Bundesrat den Vernehmlassungsbericht zum Neuen Finanzausgleich
(NFA) entgegen. Seine Botschaft stellte er auf Ende Jahr in Aussicht. Kantone,
Gemeinden und Verbände hatten rund 2000 Änderungsanträge eingereicht. Die
Projektleitung teilte mit, die Rückmeldungen seien mehrheitlich positiv ausgefallen,
ernst zu nehmende Kritik mache gewisse Nachbesserung jedoch notwendig. Die NFA-
Delegation mit Vertretern aus Bund, Kantonen und Städteverband bezeichnete
daraufhin erste Korrekturen, die zu einer verbesserten Akzeptanz beitragen sollen. Bei
den Sozialleistungen soll der Bund Mindeststandards definieren, die allzu grosse
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kantonale Unterschiede einschränken. Die Aufgabenfelder der Berufsbildung und der
Wohnbauförderung sollen von der „Grossbaustelle NFA“ abgekoppelt und separat
reformiert werden. Beim Agglomerationsverkehr wollte die NFA-Delegation hingegen
den Vorrang der interkantonalen Zusammenarbeit nicht preisgeben, stellte aber
Bundesmittel für ausserordentliche Grossprojekte in Aussicht. Grundsätzliche
staatspolitische Kritik kam allerdings von der SP, den Grünen und dem
Gewerkschaftsbund, welche sich gegen Kompetenzverlagerungen vom Bund zu den
Kantonen aussprachen. Einer der Hauptkritikpunkte von Seiten der Kantone war der
sogenannte Ressourcenindex, die Bemessung der finanziellen Leistungsfähigkeit eines
Kantons. Dieser Ressourcenindex soll neu aufgrund der direkten Bundessteuer
ermittelt werden und der Zentrumslast der Städte mehr Gewicht geben. (Bereits im
Januar war die Projektleitung NFA in ihrem Zwischenbericht zur Vernehmlassung zum
Schluss gekommen, der NFA sei politisch noch nicht tragfähig.) 55

Im November teilte der Bundesrat der Öffentlichkeit mit, dass sich seine Botschaft um
weitere neun Monate verzögert. Die Datenbasis sei zu aktualisieren und die Kantone
müssten über die Auswirkungen des NFA im Detail informiert werden. Bundesrat Villiger
bekräftigte aber, dass er am NFA in seiner jetzigen Form festhalte. 56

BUNDESRATSGESCHÄFT
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Die Vorbereitungsarbeiten für die Neugestaltung des Finanzausgleichs (NFA) konnten
im Berichtsjahr abgeschlossen werden; gegen Jahresende legte der Bundesrat seine
Botschaft vor. Ende April gab die NFA-Delegation bekannt, mit einem „Härteausgleich“
in der Höhe von 525 Mio Fr. jährlich (Bund: 350 Mio, Kantone: 175 Mio) die politische
Akzeptanz des Vorhabens sicherstellen zu wollen. Damit sollten die beim Übergang vom
geltenden zum neuen System schlechter gestellten Kantone entlastet werden.
Profitieren würden die finanzschwachen Kantone Obwalden, Freiburg, Appenzell
Ausserrhoden, Neuenburg und Jura sowie die Waadt und die finanzstarken Kantone
Zürich und Nidwalden. Der Härteausgleich führe dazu, dass alle Kantone mit einem
unterdurchschnittlichen Steuerpotenzial beim NFA als Gewinner hervorgingen. Die
Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren (FDK) erklärte sich grundsätzlich
einverstanden, senkte aber den Betrag für Härtefälle auf 430 Mio Fr.; Ende Juni fand
das Projekt auch die Billigung der Konferenz der Kantonsregierungen (KdK). Nein sagten
Zug und Genf, der Stimme enthielten sich Neuenburg, Aargau, Jura und Zürich. Zug
befürchtete einen Zwang zu Steuererhöhungen und als Folge die Abwanderung von
Firmen ins Ausland, während Genf grundsätzliche Vorbehalte äusserte. Die Rhonestadt
sei zwar bereit, ärmere Kantone zu unterstützen, aus Genfer Sicht benachteilige das
neue System diese jedoch weiterhin, wie das Beispiel des Jura zeige. Ende August
wurde auf Antrag Zugs eine ausserordentliche FDK einberufen. Diese entschied mit
22:2 Stimmen gegen den Antrag der Zuger Regierung, den NFA mit einer
Belastungsobergrenze für finanzstarke Kantone zu ergänzen. Ein Gutachten der
Universität St. Gallen hatte die Abwanderungsgefahr von juristischen Personen ins
Ausland bei einer jährlichen Zusatzbelastung für Zug in der Höhe von 110 bis 120 Mio Fr.
verneint. 57

BUNDESRATSGESCHÄFT
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MAGDALENA BERNATH

Im November veröffentlichte der Bundesrat auch seine Botschaft zur
„Neuausgestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und
Kantonen“ (NFA). Es geht dabei um Aufgaben, in welchen bisher beide Staatsebenen
über Kompetenzen verfügten und bei denen der Verlauf der Finanzströme aus den
unterschiedlichen Quellen oft wenig übersichtlich ist. Neu soll der Bund für sieben
dieser Bereiche abschliessend zuständig sein (z.B. für den Betrieb und den Unterhalt
der Nationalstrassen oder die Landesverteidigung); in dreizehn Bereichen tragen
hingegen die Kantone künftig allein die Verantwortung (z.B. bei den Sonderschulen, den
Lehrmitteln für Turnen und Sport oder der Verbesserung der Wohnverhältnisse in
Berggebieten). In neun Bereichen (mit Bundesbeteiligung) werden die Kantone
gesetzlich zur Zusammenarbeit und zum Lastenausgleich verpflichtet (z.B. Straf- und
Massnahmenvollzug oder Hoch- und Fachhochschulen). Zwölf Bereiche bleiben
Verbundaufgaben, wobei der Bund die Kantone mit Pauschalen für
Mehrjahresprogramme anstatt mit Subventionen für Einzelprojekte unterstützen will
(z.B. öffentlicher Regionalverkehr oder Prämienverbilligung in der
Krankenversicherung).

Kernelement der Vorlage bildet das neue Ausgleichssystem, das nicht mehr auf der
kantonalen Finanzkraft, sondern auf dem sogenannten Ressourcenindex beruht,
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welcher vom fiskalisch ausschöpfbaren Steuerpotential der Kantone ausgeht. Dieser
aufgrund der Vernehmlassungsergebnisse von 1999 revidierte Ressourcenindex enthält
keine Lastenelemente. Doch will der Bund übermässige und unbeeinflussbare Lasten
der Kantone, die sich aus ihren geographisch-topographischen Gegebenheiten oder
ihrer Bevölkerungsstruktur ergeben, gezielt ausgleichen. Da das Parlament sowohl die
Eckwerte des Ressourcenausgleichs als auch den Umfang des Lastenausgleichs
festlegen kann, soll der Finanzausgleich, der die Unterschiede in der finanziellen
Leistungsfähigkeit und damit auch in der Steuerbelastung der Kantone verringern soll,
politisch steuerbar werden. Um den Übergang von der heutigen Regelung zur NFA
abzufedern und Härtefälle zu vermeiden, gewähren Bund und Kantone
ressourcenschwachen Kantonen gezielte Übergangshilfen. Die Botschaft enthielt auch
eine Wirkungsanalyse der vorgeschlagenen Instrumente. Diese ergab, dass wertmässig
rund 40% der heutigen Aufgaben entflochten würden. Damit vergrössere sich der
Handlungsspielraum von Bund und Kantonen und steigere ihre Effizienz. Die Vorlage
erfordert eine Reihe von Verfassungsänderungen, welche im Rahmen der Botschaft
beantragt wurden. Die nötigen Gesetzesanpassungen sollen im Anschluss an die
Verabschiedung der NFA in einer zweiten Botschaft vorgeschlagen werden. 58

Im Herbst befasste sich der Ständerat als Erstrat mit den Vorschlägen des Bundesrats
zur "Neuausgestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und
Kantonen" (NFA). Namens der vorberatenden Spezialkommission hielten Inderkum
(cvp, UR) und Cornu (fdp, FR) fest, dass als Alternative für das zur Debatte stehende
Projekt aus finanzieller Sicht nur eine materielle Steuerharmonisierung, aus
föderalistischer Sicht nur eine Neuaufteilung der Schweiz von den Kantonen in neue
Regionen in Frage käme. In der Eintretensdebatte wurde die generelle Stossrichtung
der NFA allgemein begrüsst. Einzig Gentil (sp, JU) kritisierte, dass die NFA zuviel
Gewicht auf die positiven Effekte des Wettbewerbs zwischen den Kantonen lege und
zuwenig auf die Festlegung von national gültigen Mindeststandards für staatliche
Leistungen (z.B. im Sozialbereich).

In der Detailberatung fasste der Ständerat auf Antrag seiner vorberatenden
Kommission die Bedingungen enger, unter welchen der Bund vorschreiben kann, dass
Kantonsaufgaben zwingend in Zusammenarbeit und mit Lastenausgleich erfüllt werden
müssen: Er beschloss erstens, die für solche allgemeinverbindliche Abkommen in Frage
kommenden neun Aufgabenbereiche Straf- und Massnahmenvollzug, kantonale
Universitäten, Fachhochschulen, Kultureinrichtungen von überregionaler Bedeutung,
Abfallbewirtschaftung, Abwasserreinigung, öffentlicher Agglomerationsverkehr,
Spitzenmedizin und Spezialkliniken sowie Institutionen zur Eingliederung und
Betreuung von Invaliden. abschliessend in der Verfassung (und nicht auf Gesetzesstufe)
aufzulisten; und zweitens siedelte er die Kompetenz, diese Abkommen
allgemeinverbindlich zu erklären (also renitente Kantone zum Beitritt zu verpflichten)
bei der Bundesversammlung und nicht beim Bundesrat an. Mit Hinweis auf die
Verpflichtung zur interkantonalen Zusammenarbeit verwarf der Rat einen Antrag
Büttiker (fdp, SO), der den Befürchtungen von Behindertenorganisationen, bei alleiniger
Zuständigkeit der Kantone käme es zu einem Leistungsabbau, Rechnung tragen wollte
und deshalb verlangte, dass der Bund bei Kantonen in Notlagen Leistungen zugunsten
der Eingliederung Invalider übernehmen sollte. Zum Schutz der ressourcenstarken
Kantone vor überbordenden Wünschen der vom Finanzausgleich Profitierenden führte
der Rat eine relative Begrenzung des Ressourcenausgleichs ein: Die Leistungen der
finanzkräftigen Kantone sollten höchstens drei Viertel der Aufwendungen des Bundes
betragen (der Bundesrat hatte diese Limite bei 100% angesetzt); ausserdem wurde die
Rücksicht auf die internationale steuerliche Konkurrenzfähigkeit in der Verfassung
verankert. Mit 22:16 Stimmen lehnte der Ständerat auf Antrag von Schmid (cvp, AI) die
vom Bundesrat vorgesehene beschränkte Verfassungsgerichtsbarkeit ab (Beurteilung
wegen Verletzung verfassungsmässiger Kompetenzen der Kantone durch ein
Bundesgesetz), kam den Ständen aber insofern entgegen, als er die Zahl der Kantone für
das Kantonsreferendum von acht auf fünf reduzierte. In der Gesamtabstimmung hiess
die kleine Kammer die Verfassungsbestimmungen zur NFA ohne Gegenstimme gut.

Die kleine Kammer stimmte auch dem zugehörigen Finanzausgleichsgesetz zu. Dabei
beschloss sie, dass der mit CHF 430 Mio. dotierte Härteausgleich für Kantone, welche
mit der neuen Regelung schlechter fahren, nach vier Jahren automatisch (um jährlich
5%) abgebaut werden soll und somit nach spätestens 24 Jahren ausläuft; Maissen (cvp,
GR) hatte eine jährliche Abnahme von 10% gefordert, während der Bundesrat dem
Parlament beim Abbau hatte freie Hand lassen wollen. In der Gesamtabstimmung gab es
zwar keine Gegenstimmen, aber einige Enthaltungen. Diese wurden zum Teil damit

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.10.2002
MAGDALENA BERNATH

01.01.88 - 01.01.18 17ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



begründet, dass der Rat einen Antrag Spoerry (fdp, ZH) abgelehnt hatte, welcher
verlangte, dass der neue Finanzausgleich erst in Kraft tritt, wenn auch der neue
Lastenausgleich (welcher die Sonderbelastungen der städtischen Agglomerationen
ebenfalls berücksichtigt) eingeführt ist. Enthaltungen gab es zudem wegen der
zeitlichen Begrenzung des Fonds für den Härteausgleich. 59

In der Sommersession befasste sich der Nationalrat als Zweitrat mit der
„Neuausgestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgaben zwischen Bund und
Kantonen“ (NFA). Die grundsätzlich einen starken Zentralstaat bevorzugende linke
Kommissionsminderheit verlangte, auf die Vorlage nicht einzutreten, oder aber sie an
den Bundesrat zurückzuweisen mit dem Auftrag, die gesamte Sozialpolitik von der
neuen Kompetenzverteilung auszunehmen. Die beiden Anträge wurden nach einer
langen Eintretensdebatte mit 114:52 resp. 113:55 Stimmen abgelehnt. In der
Detailberatung setzte sich praktisch überall die von der Kommissionsmehrheit
unterstützte Ständeratsfassung durch. Insbesondere bestätigte der Rat gegen den
Widerstand der SP den Beschluss des Ständerats, das in der Schweiz seit jeher
praktizierte Subsidiaritätsprinzip erstmals explizit in die Verfassung aufzunehmen. Trotz
staatsrechtlicher Bedenken von linker und bürgerlicher Seite beharrte er mit 94:75
Stimmen darauf, renitente Kantone mit einem Allgemeinverbindlichkeitsbeschluss zu
zwingen, sich an der gemeinsamen Aufgabenlösung mit Lastenausgleich zu beteiligen;
einzelne Kantone müssen in diesen Fällen Gesetze übernehmen, welche sie selbst in
einer Volksabstimmung abgelehnt haben. Bei der neuen Kompetenzverteilung war, wie
bereits im Ständerat, der Bereich der Behindertenpolitik am umstrittensten. Konkret
kritisierte die Linke, unterstützt von Behindertenorganisationen, den Rückzug des
Bundes aus der Mitfinanzierung (über die IV) von Schulen, Werkstätten und Heimen für
Behinderte. Sie befürchtete, dass die Kantone nicht Willens oder nicht in der Lage
wären, die bisherigen staatlichen Leistungen ohne Einschränkungen fortzuführen. Bei
diesem Thema ergab sich im Nationalrat der einzige Abstimmungserfolg für die Linke.
Mit Hilfe des Freisinns wurde die Möglichkeit geschaffen, dass gegen kantonale
Regelungen, welche als ungenügend erachtet werden, an das Bundesgericht appelliert
werden kann. Anders waren die Fronten bei der Festlegung der Beteiligung der reichen
Kantone am Lastenausgleich. Hier verlief die Konfliktlinie quer durch das bürgerliche
Lager, wo sich die SVP und weitere bürgerliche Abgeordnete aus den wohlhabenderen
Kantonen einerseits und CVP- und FDP-Vertreter aus den ärmeren Kantonen sowie die
Linke andererseits gegenüber standen. Die zweite Gruppe setzte sich durch und
näherte die Obergrenze der Beteiligung der reichen Kantone, welche die kleine Kammer
auf 75% der eingesetzten Bundesmittel beschränkt hatte, wieder dem bundesrätlichen
Vorschlag einer gleich starken Beteiligung an. Der Rat beschloss, dass dieser Beitrag bis
zu 100% ausmachen kann. Gegen den Antrag der Kommissionsmehrheit hielt er an der
bisherigen Regelung fest, dass 8 Kantone – und nicht wie vom Ständerat beschlossen
lediglich 5 – das fakultative Referendum ergreifen können. In der Gesamtabstimmung
verabschiedete der Nationalrat die neuen Verfassungsbestimmungen gegen die
Opposition der SP und der GP mit 75:42 Stimmen.

In der Differenzbereinigung lehnte der Ständerat die vom Nationalrat geschaffene
Möglichkeit ab, Entscheide der Kantone im Bereich der Massnahmen zur
Wiedereingliederung von Behinderten in letzter Instanz bis vor das Bundesgericht
ziehen zu können. Obwohl er zugestand, dass es im Hinblick auf die Volksabstimmung
taktisch sinnvoll wäre, diesen Passus beizubehalten, lehnte er ihn aus grundsätzlichen
Überlegungen ab, da er den Zielen der aktuellen Justizreform widerspreche. Bei der
Höhe der Beteiligung der reichen Kantone am Lastenausgleich sprach er sich gegen die
Obergrenze von 100% der Bundesbeiträge aus und erhöhte sein Angebot von 75% auf
80%. In beiden Fragen gab die grosse Kammer auf Antrag ihrer Kommissionsmehrheit
nach. In der Schlussabstimmung hiess der Nationalrat die NFA gegen den Widerstand
der SP und der GP mit 126:54 Stimmen gut; in der kleinen Kammer lautete das Ergebnis
38:2. 60
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In der Beratung des zur NFA gehörenden Finanzausgleichsgesetzes machte der
Nationalrat gegen den Widerstand von SVP und FDP die explizite zeitliche Limitierung
des Härteausgleichs, wie sie der Ständerat eingeführt hatte (Abbau um jährlich 5% nach
vier Jahren), wieder rückgängig. In der Differenzbereinigung schlug der Ständerat eine
Kompromisslösung vor, welche zwar eine Terminierung des Härteausgleichsfonds
vorsieht, mit dem Abbau um jährlich 5% jedoch erst nach acht Jahren beginnt. Trotz
Protesten der SVP und FDP, für welche diese Übergangsregelung viel zu lange dauerte,
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stimmte der Nationalrat dem Kompromissvorschlag zu. In der Gesamtabstimmung
(121:52 im Nationalrat und 38:3 im Ständerat) ergaben sich dieselben Fronten wie bei
der NFA. Das neue Gesetz wird erst nach dem obligatorischen Referendum über die
NFA publiziert werden 61

Ende September löste der Bundesrat sein während den parlamentarischen Beratungen
zur NFA abgegebenes Versprechen ein und gab noch vor der Volksabstimmung über die
Verfassungsänderung die Ausführungsgesetzgebung zur NFA in die Vernehmlassung.
Die Änderungen von insgesamt gut 30 Bundesgesetzen werden in Form eines
referendumsfähigen Mantelerlasses zusammengefasst, dem „Bundesgesetz über die
Schaffung und die Änderung von Erlassen zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und
der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA)“. Einerseits handelt es sich um
punktuelle Modifikationen, in einzelnen Politikbereichen wie den heutigen kollektiven
IV-Leistungen hingegen schlägt der Bundesrat ein neues Rahmengesetz zur sozialen
Integration Invalider vor. 62
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Bei einer tiefen Beteiligung von lediglich 36,9% nahmen Volk und Stände am 28.
November 2004 die Verfassungsänderung zur Neugestaltung des Finanzausgleichs und
der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) mit 64,4% Ja-Stimmen an.
Abgelehnt wurde die Vorlage nur in den Kantonen Zug (83% Nein), Schwyz (56%) und
Nidwalden (53%).

Abstimmung vom 28. November 2004

Beteiligung: 36,9%
Ja: 1 104 565 (64,4%) / 18 5/2 Stände
Nein: 611 331 (35,6%) / 2 ½ Stände

Parolen:
– Ja: CVP (2*), FDP (1*), SVP (6*), LP, EVP, EDU, FP, Lega; economiesuisse, SGV, ZSA, SBV,
Gemeindeverband, Städteverband, Tourismusverband, Verband öffentlicher Verkehr.
– Nein: SP (9*), GP, CSP, PdA (1*); SGB, Travail.Suisse, Pro Mente Sana, Sehbehinderte,
Hörgeschädigte.
– Stimmfreigabe: SD.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 

Im Abstimmungskampf am umstrittensten war die vollständige Zuweisung der
Finanzierung der Behindertenheime und -integrationsmassnahmen an die Kantone. Ein
Teil der Behindertenorganisationen befürchtete infolge des Wegfalls der
Bundessubventionen einen Leistungsabbau und bekämpfte deshalb die NFA.
Unterstützt wurde sie dabei von der SP, den Grünen und den Gewerkschaften, welche
die Nein-Parole ausgaben, wobei sechs Kantonalsektionen der SP (BE, BL, FR, NW, TG,
UR) Annahme empfahlen und zwei die Stimme freigaben (BS, SZ). Die Modernisierung
des interkantonalen Finanzausgleichs mit seiner neuen Berechnungsbasis (steuerbare
Einkommen und Vermögen) und dem Lastenausgleich zugunsten von Gebirgskantonen
und Kantonen mit Grossstädten war an sich nicht bestritten. Da sie aber eine
Mehrbelastung von einigen Geberkantonen – und dort möglicherweise
Steuererhöhungen – mit sich brachte, regte sich Widerstand. In diesen Kantonen (BL,
NW, SZ, ZG, ZH) bekämpfte deshalb auch die SVP die Vorlage.

Gemäss Vox-Analyse am stärksten auf den Stimmentscheid ausgewirkt hat sich das
Vertrauen in den Bundesrat. Von den sozialen Merkmalen hatte nur das
Haushaltseinkommen einen gewissen Einfluss auf das Abstimmungsverhalten
(Gutsituierte nahmen die Vorlage eher an als ärmere Bevölkerungsschichten). Auffallend
ist, dass wesentlich mehr Befragte als bei anderen Abstimmungen spontan angaben, der
Empfehlung von Bundesrat und Parlament gefolgt zu sein. 63
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Im Herbst präsentierte der Bundesrat seine Botschaft betreffend die
Ausführungsgesetzgebung zu der vom Volk im Vorjahr gutgeheissenen neuen
Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA). Die ebenfalls dazu gehörenden
neuen gesetzlichen Bestimmungen über den Finanzausgleich wurden für später
angekündigt. Sie sollen aber gemäss den Plänen der Landesregierung gleichzeitig mit
der Aufgabenverteilung auf Anfang 2008 in Kraft treten.Das Paket ist als „Mantelerlass“
konzipiert, der als ganzes dem fakultativen Referendum untersteht, und umfasst
Änderungen von insgesamt 30 Bundesgesetzen in den Bereichen amtliche Vermessung,
Straf- und Massnahmenvollzug, Bildung, Natur- und Heimatschutz, Landesverteidigung,
öffentliche Finanzen, öffentliche Werke und Verkehr, Umwelt, soziale Sicherheit,
Landwirtschaft sowie Wald, Jagd und Fischerei; neu geregelt werden das
Stipendienwesen, die Eingliederung von invaliden Personen und die
Ergänzungsleistungen zur AHV. In der zu Jahresbeginn durchgeführten Vernehmlassung
waren namentlich einige Vorschläge im Verkehrsbereich umstritten gewesen. Die Linke
hatte zudem erneut verlangt, dass der Bund den Kantonen die im Sozialbereich
(Eingliederungsmassnahmen für Invalide) zu erbringenden Leistungen detailliert
vorschreibt. Der Bundesrat berücksichtigte im Fall der Auslagerung des
Nationalstrassenbetriebs und -unterhalts die Einwände der Kantone und beauftragte
das Bundesamt für Strassen und nicht eine neue Stelle ausserhalb der
Bundesverwaltung mit der Wahrnehmung dieser Aufgabe. 64
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Im Berichtsjahr verabschiedete das Parlament die im Vorjahr von der Regierung
vorgelegte Ausführungsgesetzgebung zur neuen Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen (NFA). Sie umfasst Änderungen von insgesamt 30 Bundesgesetzen und regelt
das Stipendienwesen, die Eingliederung invalider Personen und die AHV-
Ergänzungsleistungen neu. Hauptinstrumente der NFA bilden die
Programmvereinbarungen und als finanzielles Gegenstück die Globalbeiträge: Im
Bereich der Verbundaufgaben zwischen Bund und Kantonen regelt eine
Programmvereinbarung die strategischen Ziele, die Finanzbeiträge des Bundes und die
Finanzaufsicht. Sie liefert die Grundlage für die Gewährung von Bundesbeiträgen in
Form von Globalbeiträgen; Einzelbeiträge werden nur noch ausnahmsweise, bspw. beim
Natur- und Heimatschutz, bewilligt. Damit vergrössert sich einerseits der
Entscheidungsspielraum der Kantone, andererseits bestehen kaum mehr Anreize, ein
Projekt nur auszuführen, um Bundesbeiträge zu erhalten. (Zur Volksabstimmung über
die NFA siehe hier)

Im Ständerat warnte Kommissionssprecher Schiesser (fdp, GL) davor, mit Anträgen, die
mit der Ausführung der NFA nichts zu tun haben, in die Kompetenz der
parlamentarischen Fachkommissionen einzugreifen und „die Büchse der Pandora zu
öffnen“. In der Detailberatung hiess der Rat die meisten Bundesgesetze des
Mantelerlasses ohne grosse Erörterungen gut, so auch das neue Gesetz über die
Eingliederung der Behinderten, das klare Leistungsstandards für die
Behindertenbetreuung festlegt; vor allem dieser Teil der Vorlage hatte im Vorfeld der
Abstimmung zur NFA-Verfassungsgrundlage für Widerstand gegen das gesamte Projekt
gesorgt. Beim Nationalstrassenbau entsprach der Ständerat jedoch gegen den Antrag
des Bundesrates dem Anliegen der kantonalen Baudirektoren, dass der künftig allein
zuständige Bund nicht nur beim kleineren projektfreien Unterhalt, sondern auch beim
projektgestützten grösseren Unterhalt die Kantone einbinden und mit ihnen
Leistungsvereinbarungen abschliessen kann. Beim Krankenversicherungsgesetz, in dem
die Prämienverbilligung für Versicherte in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen
weiterhin eine Verbundaufgabe von Bund und Kantonen darstellt, beschloss die kleine
Kammer, dass sich der Bund neu pauschal mit 25% der Gesundheitskosten an der
Grundversicherung für 30% der Bevölkerung beteiligt. Mit dieser Systemänderung
vermindert sich der direkte Bundesbeitrag gegenüber heute um 600 Mio Fr. Vor diesem
Hintergrund versuchte eine linke Kommissionsminderheit vergeblich, die Kantone dazu
zu verpflichten, die bisher von Bund und Kantonen entrichteten Beiträge ab
Inkrafttreten der NFA während mindestens drei Jahren in bisheriger Höhe weiter zu
leisten. Bundesrat Merz betonte, dass der Bund die Mittel zugunsten der Kantone für
die Krankenversicherung zwar um 600 Mio Fr. zurückfahre, den Kantonen aber zur
Kompensation neue, frei verfügbare Mittel zur Verfügung stünden. Beim
Stipendiengesetz lehnte der Rat Anträge der Linken für eine materielle Harmonisierung
der Stipendien und Darlehen ab. Die Mehrheit sah zwar Handlungsbedarf, doch sei die
NFA der falsche Ort für eine Stipendiendiskussion. Chancenlos blieben deshalb linke
Minderheitsanträge, welche die Erst-, Zweit- und Weiterbildung definieren resp. die
Beiträge des Bundes an die Aufwendungen der Kantone für Ausgabenbeihilfen auf 16%
festlegen wollten. Neu basieren die Bundeskredite zugunsten der Kantone für

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2006
MAGDALENA BERNATH

01.01.88 - 01.01.18 20ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Stipendien nicht mehr auf dem Durchschnittswert der Aufwendungen der letzten
Jahre, sondern auf der Bevölkerungszahl der Kantone. Der Ständerat hiess die
Ausführungsgesetzgebung zur NFA mit 25:5 Stimmen bei 2 Enthaltungen gut.

Im Nationalrat blieb ein Rückweisungsantrag einer Kommissionsminderheit Goll (sp,
ZH), welcher ein stärkeres Engagement des Bundes im Sozialbereich und
gesamtschweizerische Minimalstandards für das Stipendienwesen verlangt hatte,
chancenlos. In der Detailberatung lehnte es der Rat beim Nationalstrassenbau anders
als die kleine Kammer ab, grosse Unterhaltsarbeiten auch den Kantonen zu übertragen.
Verworfen wurde ferner ein Antrag der Linken, das fakultative Referendum für
Parlamentsbeschlüsse zur allgemeinen Linienführung und zur Art von Nationalstrassen
einzuführen und den Nationalstrassenbau so analog zu den grossen Eisenbahnprojekten
zu behandeln. Durchzusetzen vermochten sich SP und Grüne jedoch beim IV-Gesetz,
wonach der Bund logopädische und psychomotorische Therapien zugunsten der
Eingliederung Invalider zu unterstützen habe; der Bundesrat wollte diese Massnahmen
ausnehmen, da die IV sie schon bisher nicht als medizinische, sondern als sozial- und
sonderpädagogische Behandlungen eingestuft hatte, welche die NFA neu den Kantonen
überträgt. Beim KVG wehrte sich die Linke erfolglos gegen die Senkung der zukünftigen
Bundesbeiträge und forderte eine dreijährige Übergangsfrist. Beim Stipendiengesetz
schloss sich der Nationalrat der kleinen Kammer an, wonach die Bundesbeiträge für
Stipendien und Studiendarlehen nach der Bevölkerungszahl auf die Kantone zu
verteilen sind. Abgelehnt wurden jedoch Anträge zu einer Harmonisierung der Beiträge,
zur stärkeren Verlagerung der Stipendien zugunsten von Darlehen resp. umgekehrt, zur
Aufhebung der Alterslimite resp. deren Erhöhung bis zum 35. Altersjahr sowie zu
Vorgaben betreffend die Höhe von Ausbildungsbeiträgen. Bei den AHV/IV-
Ergänzungsleistungen beschloss die grosse Kammer mit Zustimmung des Bundesrats,
dass die Kantone auch vom Arzt verordnete Bade- und Erholungskuren vergüten
müssen. Ausserdem muss sich der Bund stärker an den Kosten für Personen beteiligen,
die in Heimen und Spitälern wohnen. Die grosse Kammer hiess die NFA-
Ausführungsgesetzgebung mit 104:63 Stimmen gut.

In der Differenzbereinigung setzte sich der Nationalrat beim Nationalstrassenbau durch
und schloss die Kantone von den grossen Unterhaltsarbeiten aus. Im Bereich der
Ergänzungsleistungen stimmte er hingegen einer stärkeren Belastung der Kantone zu:
Demnach übernimmt der Bund sowohl bei Personen, die sich zu Hause aufhalten als
auch bei jenen in einem Heim je fünf Achtel der Kosten, und die Kantone müssen
Beträge, die im Heim oder im Spital über die Existenzsicherung hinausgehen, zu 100%
übernehmen. Bei den logopädischen und psychomotorischen Therapien verzichtete
der Rat ebenfalls auf seine Lösung und strich sie von der Liste jener Massnahmen, die
der Bund zu bezahlen hat. Die Vorlage passierte die Schlussabstimmung im Ständerat
mit 37:5 Stimmen bei 2 Enthaltungen, im Nationalrat mit 123:62 Stimmen bei 4
Enthaltungen; SP und Grüne hatten sie abgelehnt. 65

Ende Jahr präsentierte der Bundesrat seine Botschaft zur Festlegung des Ressourcen-
, Lasten- und Härteausgleichs. Demnach stellt der Bund im Einführungsjahr der
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen insgesamt rund CHF 2,5 Mrd. für die
neuen Ausgleichsgefässe zur Verfügung. Von der Ausgleichssumme des Bundes gehen
72,5% (CHF 1,8 Mrd.) in den vertikalen Ressourcenausgleich und 27,5% (CHF 682 Mio.)
in den geografisch-topografischen und den soziodemografischen Lastenausgleich. Der
durch die ressourcenstarken Kantone finanzierte horizontale Ressourcenausgleich
beträgt 70% des vertikalen Ressourcenausgleichs (rund CHF 1,26 Mrd.). Mit diesen
Beschlüssen entsprach der Bundesrat der Stellungnahme der Konferenz der
Kantonsregierungen (KdK) und der überwiegenden Mehrheit der Kantone. – Für den
zeitlich befristeten Härteausgleich, der jenen ressourcenschwachen Kantonen zugute
kommt, die durch den Übergang zur NFA nicht ein bestimmtes Mindestausmass an
finanzieller Entlastung erfahren, stellt der Bund CHF 287 Mio. bereit, die Kantone
weitere CHF 143 Mio. Beim Übergang zur NFA sind (mit Ausnahme des Härteausgleichs)
die finanziellen Be- und Entlastungen zwischen Bund und Kantonen insgesamt
ausgeglichen. (Zu den Geberkantonen gehören gemäss Globalbilanz 2004/05 BL, GE,
NW, SZ, TI, ZG und ZH; Empfängerkantone sind AG, AI, AR, BE, BS, FR, GL, GR, JU, LU,
NE, OW, SG, SH, SO, TG, UR, VD und VS.)

In der Vernehmlassung war die Vorlage auf ein insgesamt positives Echo gestossen.
Namentlich die KdK, einzelne Kantone, der Städte- und Gemeindeverband, die
Spitzenverbände der Wirtschaft und die politischen Parteien äusserten sich
mehrheitlich wohlwollend. Die ressourcenstarken Kantone wollten ihren Beitrag im
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horizontalen Ressourcenausgleich jedoch auf zwei Drittel (statt 70%) des Beitrags des
Bundes festgelegt haben, zudem sprachen sie sich für eine deutliche
Gewichtsverschiebung vom geografisch-topografischen zum soziodemografischen
Lastenausgleich aus, während der Härteausgleich nur an ressourcenschwache Kantone
ausgerichtet werden soll, die beim Übergang zur NFA erheblich weniger Geld erhalten.
Die SVP lehnte als einziger Vernehmlassungsteilnehmer den Entwurf ab aufgrund der
vorgesehenen Ausgestaltung des Härteausgleichs und der aus ihrer Sicht fehlenden
Darstellung der Einsparungen, die sich mit der NFA realisieren liessen. 66

Ende 2006 hatte der Bundesrat seine Botschaft zur Festlegung des Ressourcen-,
Lasten- und Härteausgleichs vorgestellt. Das dritte Paket zur Neugestaltung des
Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA) hatte im
Wesentlichen den Finanzausgleich im engeren Sinne zum Gegenstand. Dabei ging es um
die Dotierung des Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleichs. Die Botschaft war
unterteilt in drei Vorlagen von denen die erste den Bundesbeschluss über die
Festlegung der Grundbeiträge des Ressourcen- und Lastenausgleichs beinhaltete.
Hierbei ging es um die Festlegung des Beitrages der ressourcenstarken Kantone und
jene des Bundes an den Ressourcenausgleich zu Gunsten der ressourcenschwachen
Kantone. Andererseits bestimmt dieser Bundesbeschluss die Grundbeiträge des
Bundes an Kantone mit Sonderlasten, dies im Rahmen des geografisch-topografischen
und des soziodemografischen Lastenausgleiches. Der zweite Bundesbeschluss
behandelte die Festlegung des Härteausgleichs, welcher jenen ressourcenschwachen
Kantonen zugute kommt, die durch den Übergang zur NFA nicht ein bestimmtes
Mindestmass an finanzieller Entlastung erfahren. Bei der dritten Vorlage ging es um eine
Übergangsbestimmung zum IV-Gesetz, zur Regelung der beim Übergang zur NFA noch
ausstehenden nachschüssigen Beiträge der IV an die Behinderteninstitutionen. 67

BUNDESRATSGESCHÄFT
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LINDA ROHRER

Der Ständerat behandelte die Festlegung des Ressourcen-, Lasten- und
Härteausgleichs zuerst. Dabei versuchten Vertreter der ressourcenstarken Kantone
ohne Erfolg ihre Belastung zu reduzieren. Den Ressourcenausgleich dotierte der
Ständerat mit 3,06 Mia Fr., wobei der Bund mit 1,8 Mia und die ressourcenstarken
Kantone mit 1,26 Mia pro Jahr zur Kasse gebeten werden. Die Mehrheit des Ständerates
war der Ansicht, dass Kürzungen das anvisierte Ziel gefährden würden, dass alle
Kantone bei einem Landesmittel von 100% ein Ressourcenpotential von 85 Punkten
erreichen. Den Härteausgleich, der zu zwei Dritteln vom Bund und zu einem Drittel von
den Kantonen bezahlt wird, dotierte der Ständerat schliesslich mit 430 Mio Fr. 68
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Für Differenzen bei der  Festlegung des Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleichs
sorgten die Bestimmungen im IV-Gesetz zur Regelung der beim Übergang zur NFA noch
ausstehenden nachschüssigen Beiträge der IV an die Behinderteninstitutionen. Von
diesen nach altem Recht noch fälligen Zahlungen von 1,96 Mia Fr. hatte der Bund 736
Mio und die Kantone 245 Mio zu übernehmen. Die restlichen 981 Mio sollten gemäss
Beschluss des Ständerates der IV belastet werden. Anstelle dieser Lösung beschloss der
Nationalrat nun aber mit 113 zu 70 Stimmen, die 981 Mio nicht der IV, sondern je zur
Hälfte Bund und Kantonen zu überbürden. Die Kommissionsmehrheit, bei der Vertreter
des links-grünen Lagers und der SVP-Fraktion zusammenspannten, argumentierte, dass
die Kantone finanziell mittragen sollten, was sie mit verantwortet hätten. Der Ständerat
widersetzte sich dem Vorschlag des Nationalrates und schlug einen Kompromiss vor, als
der Nationalrat an seinem Modell festhielt. Bei dieser Lösung sollten die 981 Mio hälftig
auf die IV und die öffentliche Hand verteilt werden. Diesem Kompromiss schloss sich
der Nationalrat in der Folge an. 69
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Das Parlament verabschiedete im Berichtsjahr die Vorschläge des Bundesrats zur
Festlegung des Ressourcen-, Lasten- und Härteausgleichs. Der Ständerat befasste
sich als erster damit und stimmte auf Antrag seiner Kommissionsmehrheit dem
Bundesratsentwurf zu. Nachdem Eintreten unbestritten war, lehnte er mit 32 zu 12
Stimmen einen Antrag der Vertreter der finanzstarken Kantone ab, den Anteil dieser
Kantone an den Grundbeitrag von den vom Bundesrat vorgeschlagenen 70% auf 68% zu
senken. Nicht besser erging es auch dem von Abgeordneten der städtischen Kantone
eingebrachten Antrag, den Lastenausgleichsfonds nicht je zur Hälfte für den Ausgleich
von topographischen Lasten (d.h. Berggebiete) respektive von soziodemographischen
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Lasten (d.h. hohe Anteile an Armen, Alten und Ausländern) zu verwenden, sondern im
Verhältnis 40% zu 60%. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag von gleicher Seite, den
Härteausgleich für die ersten acht Jahre von den beantragten CHF 430 Mio. pro Jahr
auf CHF 257 Mio. zu kürzen.
Auch im Nationalrat war Eintreten unbestritten. Der Rat lehnte in der Detailberatung
Anträge der Linken resp. der SVP ab, den Beitrag der finanzstarken Kantone über resp.
unter den vom Bundesrat beantragten 70% anzusetzen. Keine Gnade fanden auch
Vorschläge der Linken und einigen städtischen Abgeordneten, den Anteil des
soziodemographischen Lastenausgleichs von 50% auf 55% zu erhöhen, resp. von
Parlamentariern aus finanzstarken Kantonen, den Beitrag an den Härteausgleichsfonds
zu kürzen. Differenzen zwischen den beiden Kammern gab es einzig bei den
Übergangsbestimmungen bei der Invalidenversicherung. Hier setzte sich die im
Nationalrat von der Linken und der SVP unterstützte Forderung durch, dass entgegen
dem Bundesratsvorschlag auch die Kantone einen Beitrag zur Sanierung dieser hoch
verschuldeten Versicherung leisten müssen. In der Schlussabstimmung gab es im
Ständerat beim Ressourcen- und Lastenausgleich 6 Gegenstimmen, beim
Härteausgleich deren zwei. Im Nationalrat zählte man 2 resp. 12 Gegenstimmen. Die
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und
Kantonen wurde auf Anfang 2008 in Kraft gesetzt. 70

Der Bundesrat schickte eine Revision des Finanzkontrollgesetzes (FKG) in die
Vernehmlassung mit der eine Prüflücke der Finanzaufsicht bei der direkten
Bundessteuer geschlossen werden soll. Die Revision geht auf eine Motion der WAK des
Nationalrates aus dem Jahr 2007 zurück, die in Zusammenarbeit mit den Kantonen
Verbesserungsmöglichkeiten der Kontrolle über den Bezug der direkten Bundessteuer
gefordert hatte. Mit der Revision soll nun die bereits bestehende und gepflegte
Zusammenarbeit der Eidgenössischen Finanzkontrolle (EFK) mit den kantonalen
Finanzkontrollen verstärkt werden. 71

BUNDESRATSGESCHÄFT
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NATHALIE GIGER

Das Parlament beschäftigte sich mit der Festlegung des Ressourcen- und
Lastenausgleichs zwischen Bund und Kantonen für die Beitragsperiode 2012-2015. Die
2008 eingeführte Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung (NFA)
sah eine Haushaltsneutralität für die Kantone vor. Aufgrund einer ersten Analyse wurde
festgestellt, dass die Kantone insgesamt um 100 Millionen Franken stärker belastet
wurden als im alten System. Um diese Mehrbelastung der Kantone zu kompensieren,
stellte der Bund inklusive Verzinsung zusätzliche 112 Millionen Franken pro Jahr zur
Verfügung, wodurch sein Beitrag auf 2,317 Milliarden Franken stieg. Der Bundesrat und
die Kommissionsmehrheit beantragten in Bezug auf die Verteilung des zusätzlichen
Betrags den gewohnten Schlüssel anzuwenden. Demnach sollten 81,2 Millionen Franken
in den Ressourcenausgleich und 30,8 Millionen Franken in den Lastenausgleich fliessen,
wobei der topografische und der soziodemografische Kanal jeweils die Hälfte vom
letztgenannten Betrag erhalten sollten. Im Nationalrat setzte sich eine
fraktionsübergreifende Kommissionsminderheit mit ihrem Antrag durch, den gesamten
Betrag dem soziodemografischen Ausgleich zukommen zu lassen. Dies begründeten die
Befürworter damit, dass die sozialen Lasten die geotopografischen bei weitem
überstiegen. Die unterlegenen Nationalräte hielten dagegen, dass die
ressourcenstarken, urbanen Kantone in der Regel ihre Lasten leichter tragen konnten
als die Bergkantone. Der Entscheid zu Gunsten der städtischen Kantone fällte eine
Mehrheit aus Vertretern der urbanen Kantone sowie der fast geschlossenen Linken mit
87 zu 73 Stimmen. Erfolglos blieb dagegen der Versuch, die Zahlungen der
Geberkantone im Rahmen des Ressourcenausgleichs auf zwei Drittel des
Bundesbeitrags zu begrenzen, wodurch die Kantone Zürich, Schwyz, Zug, Nidwalden,
Basel-Stadt, Waadt und Genf um rund 90 Millionen Franken entlastet worden wären.
Auch eine von der Ratslinken geforderte Steuerdumping-Bremse fand keine Mehrheit.
Die SP und die Grünen forderten, dass die Bezügerkantone kein oder weniger Geld
erhalten sollten, sofern ihre Steuerbelastung unter dem Durchschnitt der
Geberkantone liegen sollte. Diesem Ansinnen erteilte der Nationalrat mit 97 zu 58
Stimmen eine Abfuhr. Der Ständerat beschloss erwartungsgemäss keine Veränderungen
an den Modalitäten des NFA vorzunehmen. In der kleinen Kammer bildeten die Kantone,
die vom geografisch-topografischen Ausgleich profitierten, eine solide Mehrheit, was
ihnen erlaubte, die im Nationalrat angenommene Änderung des Verteilschlüssels des
Lastenausgleichs abzulehnen. In der Sommersession gab der Nationalrat schliesslich
nach. Ohne grössere Diskussionen wurde beschlossen, die zusätzlichen vom Bund
bereitgestellten 112 Mio. Franken nach den bestehenden Regeln zu verteilen. 72
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In der Frühjahrssession 2015 nahm sich die grosse Kammer als Zweitrat den
Grundbeiträgen des Ressourcen- und Lastenausgleichs für die Beitragsperiode 2016-
2019 an. Entgegen der Meinung des Ständerats, der sich im vorangegangenen Dezember
gegen die vom Bundesrat vorgeschlagene Reduktion des Ressourcenausgleichs um CHF
330 Mio. ausgesprochen hatte, folgte der Nationalrat seiner vorberatenden
Finanzkommission (FK-SR) und gab deren Mehrheitsmeinung, dem Bundesrat
zuzustimmen, mit 101 zu 88 Stimmen gegenüber jener einer Minderheit Gschwind (cvp,
JU), die dem Ständerat folgen wollte, den Vorzug. Geschlossen für den Antrag des
Bundesrates stimmten einzig die Grünliberalen. Durch alle anderen Fraktionen zog sich
eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Geber-Nehmer-Konfliktlinie. Gleichwohl
konnten sich - für einmal - die Geberkantone durchsetzen. Auch die Frage, wie viel
Geld in den kommenden vier Jahren für den Lastenausgleich aufgewendet werden soll,
war im Nationalrat umstritten. Die FK-NR hatte sich in der Vorberatung für eine
Aufdotierung des soziodemografischen Lastenausgleichs um CHF 196 Mio.
ausgesprochen. Die Zentrumslasten müssten besser abgegolten werden, so die Meinung
der Kommissionsmehrheit. Die Höhe der Aufstockung entsprach exakt dem beim
Ressourcenausgleich eingesparten Bundesanteil. Dieser Antrag scheiterte jedoch in der
Abstimmung, wenngleich mit 93 zu 94 Stimmen nur hauchdünn, an einer Minderheit
Gasche (bdp, BE), die, dem Ständerat zustimmend, weder an der Gesamtdotierung des
Lastenausgleichs noch an deren paritären Aufteilung auf die geografisch-topografische
bzw. soziodemografische Komponente etwas ändern wollte. Damit war der
Lastenausgleich für die Beitragsperiode 2016-2019 in trockenen Tüchern. 73
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Im März 2015 nahm sich der Ständerat ein zweites Mal dem Thema des Finanzausgleichs
für die Beitragsperiode 2016-2019 an. Im Unterschied zum Lastenausgleich, bei dem
National- und Ständerat dem bundesrätlichen Vorschlag, im Vergleich zur Vorperiode
weder an der Gesamtdotierung noch an der Verteilungslogik etwas zu ändern, gefolgt
waren, bestand beim Ressourcenausgleich eine gewichtige Differenz. Während die
grosse Kammer wie der Bundesrat in den kommenden vier Jahren CHF 330 Mio.
weniger umverteilen wollte, hatten sich in der ersten ständerätlichen Lesung die
Nehmerkantone durchgesetzt. Daran änderte sich auch in der zweiten Lesung nichts.
Eine Minderheit Bieri (cvp, ZG), die auf die Linie von National- und Bundesrat
umschwenken und CHF 330 Mio. weniger ausgeben wollte, unterlag dem
Mehrheitsvorschlag der Finanzkommission (FK-SR) bei 1 Enthaltung mit 16 zu 27
Stimmen. Zuvor hatte bereits eine Minderheit Theiler (fdp, LU), die im Sinne eines
Kompromissvorschlages über eine Erstreckung der Berechnungsfrist von vier auf acht
Jahre annähernd eine Halbierung der Beitragsanpassungen erreichen wollte, mit 15 zu
28 Stimmen den Kürzeren gegen den Mehrheitsantrag gezogen. Damit ging die Vorlage
zurück in den Nationalrat, der sich in der Sommersession 2015 ein zweites Mal damit
beschäftigte. Die Finanzkommission des Nationalrats (FK-NR) sprach sich dabei erneut
für den Vorschlag des Bundesrates aus und setzte sich damit mit 103 zu 87 Stimmen bei
1 Enthaltung gegen eine Minderheit Siegenthaler (bdp, BE) durch, die die Kürzungen der
Grundbeiträge von Bund und Geberkantonen – ohne eine Anpassung der
Berechnungsfrist – exakt halbieren wollte. Kurz vor der drohenden Einigungskonferenz
kam dann Bewegung in die Fronten. Die FK-SR schlug analog zum Antrag von Nationalrat
Siegenthaler eine Senkung der Gesamtdotierung um CHF 165 Mio. vor und setzte sich
damit gegen eine neuerliche Minderheit Bieri mit 30 zu 14 Stimmen durch. Mit
Ausnahme von Basel-Stadt und der Waadt stimmten nur Nehmerkantone dem
Kompromiss zu. Die FK-NR wollte indes nichts von einem Kompromiss wissen und
empfahl der grossen Kammer auch vor deren dritten Lesung, dem bundesrätlichen
Vorschlag zu folgen. Doch diesmal folgte eine Mehrheit der grossen Kammer der
Minderheit Siegenthaler: Mit 107 zu 87 Stimmen bei 3 Enthaltungen bereinigte der
Nationalrat damit die Differenz. Die Fronten verliefen wie bereits in den vorangegangen
Abstimmungen quer durch die Parteien. Durch den Kompromiss wird die
Gesamtdotierung des Ressourcenausgleichs um CHF 165 Mio. pro Jahr gesenkt. Die
Geberkantone werden dabei jährlich um CHF 67 Mio., der Bund um CHF 98 Mio.
entlastet. 74
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Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

Tout comme la Chambre des cantons en 1995, le Conseil national a tiré les
conséquences du vote négatif de la population nidwaldienne quant à l'établissement
d'un dépôt pour déchets radioactifs sur le site du Wellenberg et a dès lors décidé de ne
pas entrer en matière sur le projet de révision partielle de la loi sur l'énergie atomique
qui visait à accélérer la procédure d'octroi des autorisations dans le domaine du
stockage des déchets nucléaires. 75
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Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Eine eigenständige und weitreichende Weichenstellung nahm der Ständerat bei der
mittelfristigen Zukunft der Spitalfinanzierung vor. In einer neuen Übergangsbestimmung
zum KVG verpflichtete er den Bundesrat, innerhalb von fünf Jahren eine Vorlage zu
präsentieren, die ein monistisches Finanzierungssystem einführt. Danach sollen die
Kantone nicht länger direkt für Investitionen und Defizite der Spitäler aufkommen. Sie
müssten den Krankenkassen aber die Hälfte der von diesen zu übernehmenden
Gesamtkosten ersetzen – in Form von Subventionen (beispielsweise für die Bildung
eines Grossrisikopools), Beiträgen zur Prämienverbilligung oder als Risikoausgleich.
Damit würde bei den Kosten endlich Transparenz geschaffen, begründete die
vorberatende Kommission ihren Vorschlag zu diesem grundlegenden Systemwechsel;
gleichzeitig würde erreicht, dass öffentliche und private Spitäler nicht länger ungleich
behandelt werden. Santésuisse (ehemals KSK) als Dachverband der Krankenversicherer
begrüsste diese Marschrichtung, die Kantone, die ihre Entmachtung befürchten,
zeigten sich skeptisch. Im Dezember überwies der Nationalrat ein Postulat Zäch (cvp,
AG) (Po. 01.3604) für einen Bericht über die Einführung der monistischen
Spitalfinanzierung 76
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Sport

Die Kandidatur für olympische Winterspiele im Jahr 2022 in der Schweiz nahm im
Berichtsjahr klare Züge an. Mit dem Programm „Graubünden 2022“ bereitete der
gleichnamige Verein eine konkurrenzfähige Kandidatur vor, welche den vergangenen
olympischen Wettbewerben sportlich in keiner Hinsicht unterlegen sein sollte, jedoch
dem zunehmenden Gigantismus Einhalt gebieten wollte. Die Winterspiele der XXIV.
Olympiade sollten an den Standorten Davos und St. Moritz stattfinden, so die Vision
zahlreicher Mitstreiter unter der Führung von Präsident und Ex-Nationalrat Tarzisius
Caviezel und Direktor Gian Gilli. Die Kandidatur sollte je zu einem Drittel durch den
Bund, durch die Kantone und Gemeinden sowie durch die Schweizer Privatwirtschaft
finanziert werden. Ende Mai wurde das Konzept im Sportparlament von Swissolympic
besprochen und mit 76:0 Stimmen gutgeheissen. Später sollten die Bündner
Kantonsbevölkerung und die Einwohnerinnen und Einwohner von Davos und St. Moritz
zum Thema abstimmen. Im Juli wurde bekannt, dass die Investitionskosten für eine
erfolgreiche Durchführung der Spiele auf rund 1.5 Mia. CHF geschätzt wurden, die
Gesamtkosten wurden auf 2.8 Mia. CHF geschätzt. Allein das Kandidaturbudget sollte
gut 60 Mio. CHF verschlingen, wesentlich mehr als vorerst angenommen. Der Bund
müsste vom ganzen Budget gut 1.3 Mia. CHF übernehmen. Diese hohen Kosten waren
ein Grund für die skeptische Haltung, welche trotz aller Euphorie immer wieder spürbar
wurde. Zudem waren in der jüngeren Vergangenheit zwei Kandidaturprojekte für 1988 in
Chur und 2010 in Bern an der Urne recht deutlich verworfen worden (77% Nein für Chur
und 78% Nein für Bern). Ob eine Bündner Kandidatur vom Volk goutiert würde, war alles
andere als klar. Die Kandidatur von Sion 2006 wurde zwar damals von der Bevölkerung
unterstützt, wurde aber vom Internationalen Olympischen Komitee bei der Vergabe
nicht berücksichtigt. Der Bündner Regierungsrat hatte sich Anfang September mit einer
Botschaft an das Kantonsparlament gerichtet. Die Bündner Regierung stellte sich hinter
die Kandidatur. In der Botschaft wurden konkrete Angaben über Investitionsprojekte im
Kanton gemacht. Auch der Termin für die kantonale Abstimmung wurde fixiert: Am 3.
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März 2013 sollen sich die Bündnerinnen und Bündner an der Urne äussern. Zeitgleich
wurde das Unterstützungskomitee konstituiert. Neben Persönlichkeiten aus der
Sportwelt nahmen diverse Bundesparlamentarier Einsitz: Die Nationalräte Heinz Brand
(svp) und Hansjörg Hassler (bdp) sowie die Ständeräte Stefan Engler (cvp) und Martin
Schmid (fdp). Widerstand regte sich indes in den Reihen der SP Kantonalsektion,
welche sich gegen eine Kandidatur ausgesprochen hatte. So formierte sich Anfang
Oktober eine Gegenbewegung „Olympiakritisches Graubünden“, welcher Nationalrätin
Semadeni (sp, GR) vorstand und die sich aus der Vereinigung Bündner
Umweltorganisationen, der SP, der Juso und Verda-Grünes Graubünden
zusammensetzte. Das Komitee wehrte sich gegen hohe Ausgaben, gegen ein Diktat des
IOC und gegen unvorhersehbare Probleme durch den Anlass selbst. Namentlich in
puncto Ausgaben spielte die schlechte finanzielle Situation Graubündens den Gegnern
in die Hände – was sich als Hauptargument in deren Kampagne beobachten liess. Der
Bundesrat zeigte sich Mitte Oktober einer Kandidatur positiv eingestellt und
verabschiedete den Bundesbeschluss über die Beiträge des Bundes an die Winterspiele
2022. Für die Finanzierung der Kandidatur beantragte die Regierung 30 Mio. CHF. Der
Kredit sollte unter der Bedingung frei gegeben werden, dass sich Graubünden und
Swiss Olympic mit mindestens je 15 Mio. CHF an den Kandidaturkosten von 60 Millionen
Franken beteiligen. Ein weiterer Verpflichtungskredit betraf die Durchführung der
Spiele selbst. Der Bundesrat war bereit, 1 Mia. CHF der ungedeckten Kosten zu
übernehmen. Eine erste Reaktionsrunde zeigte, dass die Linke und die Grünen, sowie
die Christdemokraten, auch auf Bundesebene skeptisch waren. Ende Oktober zeigte
eine repräsentative Umfrage, dass fast 55% der Schweizerinnen und Schweizer hinter
einer Kandidatur stehen würden. Vor allem die jüngere Bevölkerung und Personen aus
dem erweiterten Alpenraum stünden einer Kandidatur offen gegenüber. Fast
gleichzeitig publizierte der Trägerverein eine neue Machbarkeitsstudie, welche dem
Anlass eine Bruttowertschöpfung von rund 4 Mia. CHF prognostizierte. Anfang
Dezember kam die Vorlage des Bündner Regierungsrates ins Parlament, wo das Projekt
gegen den Widerstand der SP-Fraktion angenommen, die Defizitgarantie des Kantons
allerdings gestrichen wurde. Organisation und Durchführung der Spiele seien Sache des
Bundes. Gleichzeitig wurde in der Presse bekannt, dass angeblich 43% der Bündner
Bevölkerung für die Kandidatur seien und ebenso viele dagegen, wobei der Rest noch
unentschieden sei. Die Fronten waren also nicht nur im Parlament verhärtet. Gegen
Ende Jahr zeichnete sich ab, dass ein Ja an der Abstimmung vom folgenden März 2013
alles andere als klar sei. Im Abstimmungskampf standen sich Befürchtungen über ein
finanzielles Fiasko den euphorischen Hoffnungen auf eine erneuerte Infrastruktur,
einen Tourismusboom und der Schaffung neuer Arbeitsplätze gegenüber. 77

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Am ”Runden Tisch” wurde ausgehandelt, dass die Kantone 500 Mio. Fr. zur Sanierung
der Bundesfinanzen beitragen. Für gut 180 Mio. Fr. davon lagen nach Abschluss der
Gespräche drei Varianten vor: Erhöhung der Kostenbeteiligung an der
Prämienverbilligung in der Krankenversicherung, Beteiligung an den Kosten der
Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) oder Erhöhung der Kantonsbeiträge an die
AHV. Der Bundesrat entschied sich für letzere Variante. Damit wird der Bund von 1999
an bei der AHV um diesen Betrag entlastet. 78
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Invalidenversicherung (IV)

Dans son message relatif au second train de mesures de répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons, le Conseil fédéral a prévu une réorganisation de la loi
sur l'assurance-invalidité (AI). Elle doit permettre de simplifier la procédure et
d'accroître la transparence de l'administration afin de les rendre plus accessibles au
citoyen. Le Conseil fédéral envisage également la création d'offices cantonaux de l'AI
qui prendraient en charge toutes les tâches assumées jusqu'à présent par les
commissions, secrétariats et offices régionaux. Ceux-ci vont devoir fixer les prestations
de l'AI et offrir une gamme complète de services. 79
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Die Reorganisation der Invalidenversicherung (IV) bildet den Hauptinhalt des zweiten
Paketes zur Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen. Entgegen einem
Minderheitsantrag Onken (sp, TG), der den ursprünglichen Vorschlag einer vom
Bundesrat eingesetzten Studienkommission wiederaufnahm und die Errichtung von
regionalen IV-Stellen des Bundes anregte, gab der Ständerat in der Sommersesssion
dem bundesrätlichen, d.h. kantonalen Modell den Vorzug, da es ihm bürgernaher und
effizienter schien und vor allem den föderalistischen Sensibilitäten der Kantone
Rechnung trägt. 80
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Bei der Beratung der Reorganisation der Invalidenversicherung im Rahmen des zweiten
Paketes der Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen schloss sich die Mehrheit
des Nationalrates der Argumentation von Bundes- und Ständerat an und lehnte den
Antrag der Minderheit für die Schaffung regionaler anstatt kantonaler IV-Stellen sowie
einer eigenen IV-Stelle für das Bundespersonal ab. 81
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Ergänzungsleistungen (EL)

Nachdem 1995 die Vorschläge zur 3. EL-Revision in der Vernehmlassung auf
weitgehende Zustimmung gestossen waren, beauftragte der Bundesrat das EDI, die
diesbezügliche Botschaft auszuarbeiten, welche Ende November zuhanden des
Parlaments verabschiedet wurde. Den Bedenken der Kantone bezüglich der
Kostenbelastung wurde dabei Rechnung getragen. Demnach belaufen sich die
Mehrkosten nur noch auf 60 Mio. Fr., wovon der Bund einen Viertel, die Gemeinden
und Kantone den Rest tragen. Die Revision beinhaltet materielle Verbesserungen für
Bezüger und Bezügerinnen mit eigenem Haushalt. So soll neu nicht mehr der Netto-,
sondern der Bruttomietzins für den Abzug massgebend sein. Um die Situation von
Rentenberechtigten mit einer selbstbewohnten Liegenschaft, aber mit bescheidenem
Einkommen zu erleichtern, soll inskünftig erst der 75'000 Fr. übersteigende
Liegenschaftswert als Vermögen angerechnet werden. Schliesslich soll die bei den EL
geltende Karenzfrist für in der Schweiz wohnhafte Ausländerinnen und Ausländer von
bisher 15 auf 10 Jahre herabgesetzt werden. Auf die in der Vergangenheit mit mehreren
parlamentarischen Vorstössen verlangte Benachrichtigung der allenfalls
Bezugsberechtigten von Amtes wegen wurde verzichtet, doch soll die Information
durch eine Beilage zur Steuererklärung verbessert werden. 82
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Der Ständerat beschloss in zwei Punkten eine vom Nationalrat abweichende Lösung.
Beim neu einzuführenden Freibetrag für selbstbewohntes Wohneigentum soll es den
Kantonen freistehen, ob sie an Stelle dieses Freibetrages eine Vorschussmöglichkeit für
die EL einrichten und diese dann hypothekarisch sichern wollen. Wie die bürgerliche
Ratsmehrheit argumentierte, kann damit verhindert werden, dass selbstbewohntes
Grundeigentum veräussert werden muss, um in den Genuss von Ergänzungsleistungen
zu kommen. Gleichzeitig wurden auch verschiedene Arten von Vermögen
(Grundeigentum und bewegliches Vermögen) gleichgestellt und den Kantonen die
Möglichkeit eingeräumt, zu verhindern, dass EL-Bezüger ihre abbezahlten
Liegenschaften ihren Erben überlassen können. Zudem wollte die kleine Kammer auf
die Bestimmung verzichten, dass die kantonalen Steuerbehörden jeder Steuererklärung
für die AHV- und IV-Rentenbezüger ein EL-Berechnungsblatt beilegen müssen und
stattdessen die Art der Orientierung ("in angemessener Weise") den Kantonen
überlassen. In der Differenzbereinigung setzte sich im Nationalrat - wenn auch relativ
knapp mit 84 zu 72 Stimmen - die Auffassung des Ständerates durch. 83
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Krankenversicherung

Im Februar 2015 legte der Bundesrat seine Botschaft für eine Teilrevision des
Krankenpflegeversicherungsgesetzes betreffend der Steuerung des ambulanten
Bereichs vor. Ziel ist eine dauerhafte Lösung des Problems des Überangebotes von
spezialisierten Ärztinnen und Ärzten in gewissen Regionen. Damit soll einerseits die
Qualität der Gesundheitsversorgung gewährleistet, andererseits der Kostenanstieg in
der obligatorischen Krankenversicherung abgeschwächt werden. Die per Ende Juni
2016 auslaufende temporäre Zulassungsbeschränkung für ambulante Leistungserbringer
wird dadurch abgelöst. Herausstechendes Merkmal der Vorlage ist, dass sie die
Verantwortung gänzlich in die Hände der Kantone legt: Diese erhalten die Möglichkeit
zur Einschränkung der Zulassungen, sind dazu jedoch nicht verpflichtet. Als „so
föderalistisch wie möglich" bezeichnete Bundesrat Berset den Vorschlag, mit dem auch
der scharfen Kritik Rechnung getragen wurde, welche die Kantone in der
Vernehmlassung gegenüber dem ursprünglichen Entwurf geäussert hatten. Die dort
vorgesehenen Interventionsmöglichkeiten des Bundesrates bei den Tarifen sahen sie als
Eingriff in die auf diesem Gebiet herrschende Kantonsautonomie. Die Vorlage soll nicht
bloss der Verhinderung von Überversorgung mit medizinischen Leistungen dienen:
Bereits heute verfügen viele Kantone über Fördermassnahmen zur Ansiedelung von
Ärztinnen und Ärzten in Gemeinden, in denen eine Unterversorgung herrscht. Diese
Massnahmen sollen durch die Revision eine rechtliche Grundlage erhalten. Beide
Interventionsarten sollen die Kantone nicht alleine beschliessen können. Sie sind zur
Konsultation einer aus Vertretungen der betroffenen Kreise zusammengesetzten
Kommission verpflichtet, welche Versicherte, Leistungserbringerinnen und
Krankenversicherer umfasst. Weil sowohl die Vertragsfreiheit als auch eine
Beschneidung der freien Arztwahl bisher immer am Widerstand des Parlaments oder
der Stimmbevölkerung gescheitert waren, erachtete der Bundesrat seinen Vorschlag als
beste Lösung – sie sei somit mehrheitsfähig. Nichtsdestotrotz formierte sich bereits
Widerstand auf bürgerlicher Seite, wo die Aufhebung der Vertragspflicht bevorzugt
würde, und bei den Ärztinnen und Ärzten, welche einen Ärztemangel und einen
erschwerten Berufseinstieg befürchteten. 84
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Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

Im Berichtsjahr diskutierten die Räte in verschiedenen Fragestellungen die allfällige
Privilegierung von Weiter- und Ausbildungskosten im Steuerregime von Bund und
Kantonen. In der Sommersession behandelte der Ständerat als Erstrat das
Bundesgesetz über die steuerliche Behandlung der berufsorientierten Aus- und
Weiterbildungskosten, das der Bundesrat im März an die Räte geschickte hatte. Neu
sollen alle Aus- und Weiterbildungskosten nach dem ersten Abschluss auf der
Sekundarstufe II oder nach dem vollendeten 20. Lebensjahr (bei fehlendem Sek-II-
Abschluss) sowie freiwillige Umschulungskosten abzugsfähig sein. Dies ungeachtet der
Motivation (äussere Umstände oder Freiwilligkeit) und des Bezugs zum gegenwärtig
ausgeübten Beruf. Bei der direkten Bundessteuer schlug der Bundesrat vor, den Abzug
auf 6000.- CHF zu beschränken, bei den Staats- und Gemeindesteuern sind kantonale
Vorgaben massgeblich. Je nach Obergrenze des Abzugs rechnet der Bund mit
Mindereinnahmen von 5 bis 10 Mio. CHF. Insofern die Kantone sich mit ihren
Bestimmungen im Rahmen der Bundesregelungen bewegen, müssen sie mit
Steuerausfällen von 30 bis 60 Mio. CHF rechnen. Eintreten wurde ohne Gegenantrag
beschlossen. Zu reden gaben zum einen die Höhe des vorgesehenen Abzugs, zum
anderen seine steuertechnische Ausgestaltung. Mit Hinweis auf die hohen
Weiterbildungskosten von Berufskadern, die zum Erhalt ihrer Arbeitsmarktfähigkeit
besonders darauf angewiesen seien, sich stets weiterzuentwickeln, verdoppelte die
ständerätliche Wirtschafts- und Abgabekommission (WAK-SR) die vom Bundesrat
vorgesehene Obergrenze. Eine Minderheit Fetz (sp, BS) wollte bei der tieferen
Obergrenze des Bundesratsentwurfs bleiben. Sie hielt fest, dass damit rund 85% aller
Weiter- bzw. sekundärer Ausbildungen kostendeckend finanziert wären. Mit 21 zu 13
Stimmen folgte der Rat jedoch seiner Kommissionsmehrheit. Ein Antrag Schweiger (fdp,
ZG), der das Anliegen einer Zuger Standesinitiative für einen Abzug der Aus- und
Weiterbildungskosten von Kindern und Jugendlichen auf Kantons- und Bundesebene in
die Vorlage integrieren wollte (siehe nachfolgend), wurde zurückgezogen. In der
Schlussabstimmung passierte das Geschäft mit 24 zu vier Stimmen bei zwei
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Enthaltungen. Auch als gesondertes Geschäft vermochte die erwähnte Zuger
Standesinitiative den Ständerat nicht zu überzeugen. 19 von 31 Standesvertretern waren
nicht zu einer entsprechenden Anpassung des Bundesgesetzes über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden sowie des
Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer bereit. Der Nationalrat hat beide
Geschäfte im Berichtsjahr noch nicht behandelt. 85
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